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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Innere Sicherheit

Im September 2021 reichte der Mitte-Nationalrat Marco Romano (TI) in der grossen
Kammer ein Postulat mit der Forderung ein, dass die Prävention und das Aufdecken
von Aktivitäten zur Bekämpfung der internationalen organisierten Kriminalität
verbessert werden müssten. Dazu solle der Bundesrat in einem Bericht die verfügbaren
Instrumente analysieren und eine Anpassung der Gesetzgebung prüfen, um die zeitnahe
Erkennung von entsprechenden Aktivitäten sowie eine verstärkte Prävention zu
ermöglichen. Unter die zu prüfenden Instrumente falle gemäss dem Postulant der
gezielte Informationsaustausch sowohl zwischen Strafverfolgungsbehörden als auch
zwischen anderen relevanten Bereichen der Verwaltung. In seiner Stellungnahme zeigte
sich der Bundesrat bereit, die vorhandenen Instrumente und den allfälligen
gesetzgeberischen Handlungsbedarf im Rahmen der beiden überwiesenen Vorstösse
Guggisberg (svp, BE; Po. 20.3809) und Eichenberger (fdp, AG; Mo. 18.3592) mit einem
Fokus auf das Melderecht nicht-polizeilicher Behörden zu prüfen. In der Wintersession
2021 überwies der Nationalrat das Postulat Romano schliesslich stillschweigend. 1

POSTULAT
DATUM: 17.12.2021
CATALINA SCHMID

Kriminalität

In der Herbstsession 2022 überwies der Nationalrat stillschweigend ein Postulat
Romano (mitte, TI), das den Bundesrat beauftragt zu prüfen, ob das italienische Anti-
Mafia-Zertifikat auch für das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz
angewandt werden kann. Das vom italienischen Staat ausgestellte Zertifikat bestätigt,
dass gegen die Antragstellerin keine besonderen Überwachungs- oder
Sicherheitsmassnahmen oder Verurteilungen wegen bestimmter Delikte im
Zusammenhang mit dem organisierten Verbrechen vorliegen und muss in Italien von
Unternehmen eingereicht werden, wenn sie an einer öffentlichen Ausschreibung
teilnehmen oder Dienstleistungen für die öffentliche Verwaltung erbringen wollen. Der
Bundesrat zeigte sich in seiner Stellungnahme offen für die Idee, als Massnahme gegen
Korruption bei öffentlichen Ausschreibungen von Firmen mit Hauptsitz in Italien künftig
dieses Zertifikat zu verlangen. 2

POSTULAT
DATUM: 30.09.2022
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Weil sich die SPK-SR dagegen ausgesprochen hatte, der parlamentarischen Initiative
von Nadine Masshardt (sp, BE) Folge zu geben, die SPK-NR das Begehren aber nach wie
vor mit 13 zu 10 Stimmen unterstützen wollte, hatte sich die grosse Kammer in der
Wintersession 2021 mit der Idee einer Aufstockung der Anzahl Bundesratsmitglieder
auf neun zu befassen. Die nationalrätliche Kommission legte in ihrem Bericht dar, dass
die Regierung «die Kräfteverhältnisse im Parlament bedeutend weniger gut abbildet als
früher». Die Konkordanz verlange jedoch, dass alle wichtigen Kräfte eingebunden
würden. Eine Aufstockung auf neun Magistratinnen und Magistraten würde nicht nur die
parteipolitische Repräsentation verbessern, sondern auch mehr Möglichkeiten bieten,
um Frauen und Männer oder verschiedene Regionen gleichberechtigter zu vertreten.
Die wachsenden Aufgaben könnten zudem auf mehr Schultern verteilt werden. 
Auf ebendiese zunehmende Belastung verwies die Initiantin bei der Eröffnung der
Ratsdebatte, indem sie einen aktuellen Bezug zur Pandemie zeichnete, bei der sich die
immer grösser werdende Aufgabenlast der Regierungsmitglieder in besonderem Masse
zeige. Statt immer mehr Staatssekretärinnen und -sekretäre zu berufen – dies war eine
Forderung der starken bürgerlichen Kommissionsminderheit, die sich statt einer
Aufstockung eher eine Staatsleitungsreform wünschte – brächte eine
Aufgabenverteilung auf mehr Schultern auch die Möglichkeit für die
Regierungsmitglieder mit sich, Regierungsgeschäfte in der Öffentlichkeit stärker und
präsenter vertreten zu können. Für die Minderheit nahm Kurt Fluri (fdp, SO) Stellung:
Der Bundesrat sei kein «Proporzorgan», sondern eine «Staatsleitungsbehörde». Es
gelte das Kollegialprinzip und eben keine Repräsentation unterschiedlichster
Parteiinteressen. Ebendieses Kollegialprinzip würde aber mit mehr Mitgliedern

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.11.2021
MARC BÜHLMANN
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gefährdet, weil es noch schwerer einzuhalten wäre. Zudem bedeuteten mehr Schultern
nicht unbedingt weniger Arbeit. Im Gegenteil würde die Schaffung zweier neuer
Departemente den Koordinationsaufwand wohl gar noch erhöhen. Abschliessend
ergriffen nur noch die beiden Kommissionssprechenden das Wort: Ada Marra (sp, VD)
warb für die Mehrheit der SPK-NR mit dem Argument, dass die Zeit reif sei für eine
Reform der über 150-jährigen Institution «Bundesrat», und Marco Romano (mitte, TI)
hob in seinem Kommissionsvotum die mögliche Bedeutung der Aufstockung für die
Repräsentation der Sprachregionen hervor. Mit 109 zu 72 Stimmen (4 Enthaltungen)
sprach sich der Nationalrat für Folgegeben aus, wobei sich im Rat die
Kommissionsverhältnisse widerspiegelten: Die geschlossene SVP- und die fast
geschlossene FDP-Fraktion unterstützt von zwei Mitte-Fraktionsmitgliedern standen
den geschlossenen Fraktionen der SP, der GLP und der Grünen gegenüber. 3

Die Wahl

Am Mittwoch 7. Dezember schritt die Vereinigte Bundesversammlung schliesslich zur
Ersatzwahl. Entsprechend dem Protokoll wurden zuerst die beiden zurücktretenden
Bundesratsmitglieder durch den Nationalratspräsidenten Martin Candinas (mitte, GR)
verabschiedet. Als «Chrampfer» würdigte Candinas den zurücktretenden SVP-
Bundesrat Ueli Maurer. Er sei «das Gewissen der Finanzpolitik» gewesen und habe
immer wieder vor Mehrausgaben gewarnt. Im Parlament würden seine Freundlichkeit,
sein «verschmitzter Humor» und seine Vorlieben für Metaphern fehlen, so Candinas.
Simonetta Sommaruga habe nicht nur «die Prinzipien der Kollegialität und der
Konkordanz verkörpert», sondern auch stets das Wohl der Menschen in den Mittelpunkt
gestellt, lobte Nationalratspräsident Candinas die scheidende Magistratin.
Insbesondere während ihres Präsidialjahres während der Covid-19-Krise habe sie die
bemerkenswerte Fähigkeit gezeigt, auch «[i]m Moment der Unsicherheit Brücken zu
bauen». 
Ueli Maurer hob in seiner Abschiedsrede die Bedeutung von Freiheit hervor, die es zu
verteidigen gelte, wozu auch ein gesunder Finanzhaushalt beitrage. Er sei stolz auf
seinen Ruf als «Sparonkel», freue sich jetzt aber auf die Zeit danach. Simonetta
Sommaruga ihrerseits betonte, wie wichtig es sei, dass dass man trotz
unterschiedlicher Auffassungen aufeinander zugehe. Es sei ihr eine Freude und eine
Ehre gewesen, Bundesrätin zu sein: «Ich habe es gerne gemacht», wiederholte sie noch
einmal den Satz, den sie bereits bei ihrer Rücktrittsankündigung gesagt hatte. Die
scheidende Magistratin und der scheidende Magistrat wurden unter grossem Beifall
und stehenden Ovationen verabschiedet.

Nachdem Martin Candinas die Fraktionsempfehlungen für die Ersatzwahl von Ueli
Maurer verlesen hatte – mit Ausnahme der grünen Fraktion, die keinen Kandidaten
empfahl, schlugen alle anderen Fraktionen sowohl Albert Rösti (svp, BE) als auch Hans-
Ueli Vogt (svp, ZH) vor – und Fraktionssprecher Thomas Aeschi (svp, ZG) das Parlament
gebeten hatte, jemanden vom SVP-Ticket zu wählen, schritt die Vereinigte
Bundesversammlung zur ersten «Wahl eines neuen Mitglieds in den Bundesrat». Die
Nachfolge von Ueli Maurer war sehr rasch geregelt: Bereits im ersten Wahlgang
übersprang der Favorit Albert Rösti das absolute Mehr. Mit 131 von 243 gültigen
Stimmen liess er Hans-Ueli Vogt, der 98 Stimmen erhielt, recht deutlich hinter sich. 14
Stimmen entfielen auf Verschiedene. 
In seiner kurzen Rede, in welcher der neu gekürte Bundesrat «mit grosser Freude und
grossem Tatendrang» die Wahl annahm, betonte Albert Rösti, dass er seine
Lebenserfahrung einbringen und seine Überzeugungen im Bundestat vertreten werde;
er wolle aktiv und konstruktiv an Lösungen arbeiten, die Bestehendes bewahren, aber
wo nötig auch behutsam Anpassungen verlangen. 

Die Ersatzwahl von Simonetta Sommaruga dauerte dann etwas länger. Auch hier gab
der Nationalratspräsident die Empfehlungen der Fraktionen bekannt – ausser der GLP-
Fraktion, die nur Eva Herzog (sp, BS) empfahl, schlugen alle anderen Fraktionen beide
Kandidatinnen zur Wahl vor – und auch hier ergriff lediglich der Fraktionspräsident der
SP das Wort. Roger Nordmann (sp, VD) dankte noch einmal den beiden scheidenden
Bundesratsmitgliedern. Gemäss den seit einigen Jahren eingespielten Gepflogenheiten
präsentiere auch die SP-Fraktion ein Zweierticket zur Auswahl, betonte er. Im ersten
Wahlgang erhielten freilich nicht bloss die beiden offiziellen Kandidatinnen Stimmen:
Elisabeth Baume-Schneider (sp, JU) kam auf 96 von 243 gültigen Stimmen, Eva Herzog
auf 83 Stimmen, gefolgt von Daniel Jositsch (sp, ZH), dem 58 Mitglieder der
Bundesversammlung ihre Stimme gaben. 6 Stimmen entfielen auf Diverse. Das absolute
Mehr von 123 wurde damit von niemandem erreicht. 

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 07.12.2022
MARC BÜHLMANN
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Im Vorfeld des zweiten Wahlgangs ergriff noch einmal der Fraktionspräsident der SP das
Wort. Er bitte die Bundesversammlung, eine der beiden vorgeschlagenen Frauen zu
wählen. Die Zusammensetzung des Bundesrats mit fünf Männern und zwei Frauen sei
nicht nur unausgewogen, sondern würde auch völlig aus der Zeit fallen. Er erinnere
daran, dass bis heute – inklusive Albert Rösti, dem er gratuliere – 111 Männer, aber
lediglich neun Frauen in der Landesregierung gesessen seien. Es sei Zeit für die zehnte.
Nicht ans Rednerpult schritt hingegen Daniel Jositsch, obwohl viele Beobachterinnen
und Beobachter erwartet hätten, dass er eine Verzichtserklärung abgeben würde. In der
Folge erhielt er auch im zweiten Wahlgang 28 Stimmen, weshalb erneut weder Elisabeth
Baume-Schneider (112 Stimmen) noch Eva Herzog (105 Stimmen) das absolute Mehr
überspringen konnten. 
Es brauchte entsprechend einen dritten Wahlgang, bei dem sich aber zur grossen
Überraschung der meisten Kommentatorinnen und Kommentatoren die Reihenfolge
der Kandidatinnen nicht mehr veränderte: Mit 123 Stimmen – genau so viele waren für
das absolute Mehr nötig – wurde Elisabeth Baume-Schneider zur neuen Bundesrätin
gewählt. Eva Herzog hatte 116 Stimmen erhalten, erneut entfielen 6 Stimmen auf Daniel
Jositsch. 
Es sorgte für Heiterkeit, dass die neu gekürte Bundesrätin bereits am Rednerpult stand,
bevor sie der Nationalratspräsident dorthin gebeten hatte. Auch Elisabeth Baume-
Schneider nahm die Wahl an. Sie gratuliere – das sei ganz seltsam, das auszusprechen –
ihrem zukünftigen Kollegen Albert Rösti. Sie wolle getreu dem Satz in der
Bundesverfassung, dass sich die Stärke des Volkes am Wohl der Schwachen messe, ihre
Werte in den Dienst der Gesellschaft stellen. Sie sei sicher charmant, wie dies viele
Kolleginnen und Kollegen im Vorfeld der Wahlen in den Medien immer wieder betont
hätten, sie sei aber auch ehrlich und sie könne sehr ernsthaft arbeiten, worauf sie sich
freue. In der Folge legte Albert Rösti den Eid und Elisabeth Baume-Schneider das
Gelübde ab, woraufhin sie mit stehenden Ovationen bedacht wurden. Vor dem
Bundeshaus feierten rund 200 Jurassierinnen und Jurassier den Überraschungssieg
«ihrer» ersten Bundesrätin.

Die Medien sprachen praktisch unisono von einer Überraschung. Während die Presse in
der Romandie den Sieg ihrer neuen Bundesrätin feierte – Le Temps betitelte sie als «La
reine Elisabeth» –, die Wahl als «Höhepunkt eines überzeugenden politischen
Werdegangs» darstellte und ihre hervorragende Kampagne lobte, hoben die
Deutschschweizer eher die im Vergleich zur «distanziert-kühlen» Eva Herzog
sympathischere Art der Jurassierin hervor, um die Überraschung zu erklären. Die NZZ
vermutete, dass die Jurassierin von vielen Parlamentsmitgliedern nicht nur als
zugänglicher, sondern auch als beeinflussbarer bewertet worden sei. Es sei nicht das
erste Mal, «dass in einer Bundesratswahl die Gmögigere gewählt» werde. Die NZZ
vermutete gar, dass «der männliche Teil des Parlaments [...] in dubio lieber eine
Tochter- oder Mutterfigur [wählt], hingegen vor starken und machtbewussten Frauen
[zurückschreckt]». Diese Aussagen wurden in der Folge verschiedentlich als sexistisch
kritisiert.
Zahlreiche weitere Gründe wurden für die überraschende Wahl von Baume-Schneider
in den Medien bemüht. Mehrmals wurde etwa strategisches Verhalten vermutet:
Innerhalb der SP hätten einige den «natürlichen Berset-Nachfolger» Pierre-Yves
Maillard (sp, VD) verhindern wollen, mutmasste etwa die NZZ und auch Le Temps
glaubte, dass sich das Parlament mit der Wahl Baume-Schneiders für künftige
Bundesratswahlen mehr Optionen habe offenlassen wollen. Für den Blick war der
«Jura-Coup» eine Folge freisinniger Strategie: So hätten etwa die Stimmen aus der
Landwirtschaft und von vielen Romand.e.s nicht für eine Wahl gereicht, die nötigen
Stimmen habe sie aus der FDP-Fraktion erhalten, die erkannt habe, dass sie der SP
schade, wenn diese zwei Mitglieder aus der Westschweiz in der Landesregierung habe.
Als weiteren Grund machten einige Medien auch den Umstand aus, dass Herzog einigen
Bürgerlichen wohl «zu europafreundlich» gewesen sei.

Für mediale Diskussionen sorgten auch die Stimmen, die Daniel Jositsch erhalten
hatte. In verschiedenen Interviews wurde zudem Unmut darüber geäussert, dass der
Zürcher Ständerat keine Verzichtserklärung abgegeben hatte. Insbesondere in seiner
eigenen Partei habe er damit viel Geschirr zerschlagen. Der Blick sprach im Hinblick auf
künftige Bundesratswahlen gar von einem «Eigengoal»: Mit seinem Verhalten habe er
sein Ziel, Bundesrat zu werden, wohl endgültig verbaut. Die Stimmen für Daniel Jositsch
seien wohl vor allem aus der SVP gekommen, wurde vermutet. In der Tat gab Christian
Imark (svp, SO) in der Solthurner Zeitung zu Protokoll, aus «Protest gegen das Theater
im Vorfeld» zuerst Daniel Jositsch die Stimme gegeben zu haben. 

Weniger Analyse wurde in den Medien für die Wahl von Albert Rösti angestrengt. «Viel
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Drama bei der SP – null Drama bei der SVP», brachte dies der Tages-Anzeiger auf den
Punkt. Das Resultat sei vor allem auch die Folge davon, dass die Berner Sektion im
Gegensatz zur Zürcher Sektion für eine Nachfolge bereit gewesen sei, urteilte Le
Temps; Hans-Ueli Vogt sei zudem wohl auch sein Ruf zum Verhängnis geworden, zu
wenig hart für den Job zu sein. Die grosse Frage sei nun, wie stark Albert Rösti, der laut
NZZ «Konkordanz verkörpert», die Linie der SVP im Bundesrat vertreten werde. 

Die Bundesratsersatzwahlen brachten also eine Premiere: Zum ersten Mal seit seinem
Bestehen (1979) war der Kanton Jura in der Landesregierung vertreten. Die Wahl seiner
Bundesrätin wurde im Kanton Jura denn auch ausgiebig gefeiert. Die Kantonsregierung
schaltete ein Inserat, mit dem sie Elisabeth Baume-Schneider gratulierte. Keine
Premiere stellte hingegen die Regierungsmehrheit der Sprachminderheiten dar. Bereits
von 1917 bis 1920 hatten ein Tessiner (Giuseppe Motta), ein Genfer (Gustave Ador), ein
Waadtländer (Camille Decoppet) und der erste Rätoromane (Felix-Louis Calonder) im
Bundesrat gesessen. In den restlichen rund 170 Jahren war die Mehrheit in der
Landesregierung freilich stets deutschsprachig gewesen. Die von der Bundesverfassung
seit 1999 empfohlene adäquate Vertretung der Sprachregionen entspräche
mathematisch 2.3 Sitzen für nicht-deutschsprachige Regierungsmitglieder.

Bundesverwaltung - Organisation

Im September 2020 reichte Marco Romano (mitte, TI) eine Motion ein, mit der er ein
Recht auf Telearbeit zu einem bestimmten Prozentsatz für Bundesangestellte
schaffen wollte. Die Möglichkeit zu mobilem Arbeiten solle nicht mehr von den
Vorgesetzten abhängig sein, sondern für die ganze Bundesverwaltung geregelt werden.
Er verwies auf die zahlreichen Vorteile von Telearbeit wie die Mobilitätsabnahme, die
Kostenreduktion bezüglich Infrastruktur, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und
Beruf sowie eine ausgeglichene Vertretung der verschiedenen Regionen und
Minderheiten in der Bundesverwaltung. Damit fügt sich die Motion in eine Reihe
weiterer parlamentarischer Vorstösse ein, die flexiblere Arbeitsformen für die
Bundesverwaltung fördern wollen. 
Der Bundesrat beantragte im November 2020 die Annahme der Motion, zumal flexible
Arbeitsformen auch in der Bundesverwaltung immer häufiger würden. Er habe bereits
das EFD beauftragt, die Anpassung der rechtlichen Grundlagen zu prüfen.
Nachdem Lars Guggisberg (svp, BE) die Motion bekämpfte hatte, wurde diese in der
Frühjahrssession 2021 vom Nationalrat behandelt. Romano betonte nochmals die
Wichtigkeit von Homeoffice, vor allem in Folge der Corona-Pandemie. Guggisberg
anerkannte zwar im Namen seiner Fraktion die Vorteile von Telearbeit, wehrte sich aber
gegen einen gesetzlichen Anspruch darauf, zumal damit «wichtiger organisatorischer
Handlungsspielraum» verloren gehe. Nicht alle Personen und alle Arbeiten seien für
mobiles Arbeiten geeignet. Obwohl Homeoffice nicht für alle Verwaltungsangestellten
möglich sei, wolle der Bundesrat das Gesetz anpassen, um Klarheit und Sicherheit zu
schaffen, wie Bundesrat Ueli Maurer erklärte. Der Nationalrat sprach sich in der Folge
mit 139 zu 50 Stimmen (bei 1 Enthaltung) für die Annahme der Motion aus. Einzig die
SVP-Fraktion lehnte den Vorstoss ab. 4

MOTION
DATUM: 16.09.2020
GIADA GIANOLA

Der Covid-19-Lockdown habe dezentrales Arbeiten im Home-Office oder in Co-
Working-Räumen nicht nur nötig, sondern auch beliebt gemacht, begründete die FK-
NR ihre in eine Motion gepackte Forderung für mehr nachhaltiges Arbeiten beim Bund.
Die Erfahrungen sowohl für Arbeitnehmende als auch für Arbeitgebende – so hätten
Umfragen gezeigt – seien positiv. Zwar sei das Arbeiten im Team wichtig für eine
gesunde Unternehmenskultur, Home-Office habe aber zahlreiche Vorteile: Reduzierte
Pendlerströme entlasteten die Verkehrsinfrastruktur und trügen zu einem besseren
Klimaschutz und dem Erhalt von Biodiversität bei, zudem könnten strukturschwache
Regionen von der Verlagerung von Arbeitsplätzen oder dem Arbeiten im Home-Office
profitieren. Bei der Planung von Arbeitsplätzen in der Bundesverwaltung soll der
Bundesrat zukünftig – so die Forderung der Motion – die positiven wirtschaftlichen,
sozialen und ökologischen Effekte von Home-Office miteinbeziehen.
Der Bundesrat beantragte Ende Januar 2021 die Annahme der Motion. Er beabsichtige
in der Bundesverwaltung flexible Arbeitsformen zu fördern, wie er dies auch in einem
Zielbild zur Ausgestaltung der flexiblen Arbeitsformen in der Bundesverwaltung
dargelegt habe. Die «Covid-19-Erfahrungen nutzen» – so die Bezeichnung der Motion –
wollen auch eine Reihe weiterer noch hängiger Vorstösse: das Postulat von Hansjörg
Knecht (svp, AG; Po. 20.4369), das die Möglichkeit einer Dezentralisierung von
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Arbeitsplätzen dank Digitalisierung untersucht haben will; die Motion von Martin
Candinas (Mitte, GR; Mo. 20.4727), die mehr dezentrale Arbeitsplätze der
Bundesverwaltung in peripheren Kantonen fordert; oder die vom Nationalrat bereits
gutgeheissene Motion der FK-NR (Mo. 20.4260), mit der eine zukunftsfähige Daten-
Infrastruktur in der Bundesverwaltung gefordert wird. 5

Der Bund müsse beim Anbieten von dezentralen Arbeitsplätzen ein Vorbild sein,
forderte Martin Candinas (Mitte, GR) in seiner Motion. Die Bundesverwaltung müsse die
Arbeitsplätze besser über alle Kantone verteilen und auch für ländliche Gebiete eine
attraktive Arbeitgeberin werden. Der nationale Zusammenhalt könnte so gestärkt
werden, wenn nicht nur vorwiegend im Kanton Bern, sondern auch in peripheren
Kantonen – zum Beispiel proportional zu ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit –
Verwaltungsarbeitsplätze angeboten würden. 
Der Bundesrat beantragte Anfang Februar 2021 die Ablehnung der Motion, weil sie
bereits erfüllt sei. Die Bundesverwaltung biete bereits heute in der ganzen Schweiz
Arbeitsplätze an. Zudem müsse die Arbeitsplatzplanung ganzheitlich betrachtet werden,
wie es die Regierung in ihrem Zielbild vorschlage. Die Entwicklung von flexiblen
Arbeitsformen, die sich durch den Covid-19-Lockdown beschleunigt habe, werde auch
vom Bundesrat mit verschiedenen Massnahmen vorangetrieben. 6

MOTION
DATUM: 03.02.2021
MARC BÜHLMANN

Die Teilrevision des Bundesgesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip, die von der SPK-
NR aufgrund einer parlamentarischen Initiative von Edith Graf-Litscher (sp, TG)
ausgearbeitet worden war, wurde in der Frühjahrssession 2021 im Nationalrat
debattiert. Der Vorschlag sah vor, dass für den Zugang zu öffentlichen Dokumenten
keine Gebühren mehr erhoben werden dürfen, es sei denn der Verwaltungsaufwand sei
besonders hoch. In der Vorlage wurde hierzu ein Maximalbetrag von CHF 2'000
festgelegt, wogegen zwei Minderheitenanträge eingereicht worden waren: Die
Minderheit Damien Cottier (fdp, NE) wollte, dass die Tarife wie bisher vom Bundesrat
per Verordnung festgelegt werden sollen, und die von Jean-Luc Addor (svp, VS)
angeführte Minderheit schlug vor, selbst bei aufwändigen Verfahren überhaupt keine
Gebühr zu verlangen, wenn das öffentliche Interesse für die Anfrage gross ist. 
Bevor über die Gebührenerhebung diskutiert werden konnte, musste die Volkskammer
freilich über Eintreten beschliessen. Eine Minderheit der SPK-NR hatte nämlich dafür
plädiert, gar nicht auf die Vorlage einzutreten. Für diese Minderheit argumentierte
Marco Romano (mitte, TI), dass ein Paradigmenwechsel, wie er hier angestrebt werde,
nicht nötig sei. Kostenlosigkeit sei zudem ein falsches Signal. Solche Anfragen
verursachten immer Kosten, die letztlich von der Allgemeinheit getragen werden
müssten. Bei unverhältnismässig hohen Kosten dürften diese sehr wohl auf die
Verursachenden abgewälzt werden. Dies funktioniere mit der aktuell geltenden
Regelung ja bereits gut und Gebühren würden nur mit der nötigen Zurückhaltung
verlangt. Die Sprecherinnen und Sprecher der Fraktionen liessen erkennen, dass
Eintreten kaum umstritten sein würde. Hervorgehoben wurde die Bedeutung der
Transparenz der Staatsbehörden für die Demokratie, die mit dem Öffentlichkeitsprinzip
bedeutend erhöht werden könne. Damien Cottier (fdp, NE) gab hingegen bekannt, dass
sich die FDP.Liberalen-Fraktion der Minderheit Romano anschliesse. Es müsse
vermieden werden, dass die Verwaltung mit zeitintensiven Gesuchen eingedeckt werde.
Die 55 Stimmen, die gegen Eintreten votierten, stammten denn auch aus der
geschlossen stimmenden FDP.Liberalen-Fraktion und aus der grossen Mehrheit der
Mitte-Fraktion. Gegen die 135 Stimmen für Eintreten aus allen anderen Fraktionen
reichten sie freilich nicht aus. 
In der Folge wurden beide Minderheitenanträge abgelehnt. Mit 139 zu 51 Stimmen
sprach sich der Nationalrat gegen die Minderheit Addor aus, die lediglich Unterstützung
aus der SVP-Fraktion erhielt. Trotz des Antrags von Bundesrätin Karin Keller-Sutter, es
vor allem bei grossem Aufwand dem Bundesrat zu überlassen, wie hoch die Gebühren
sein sollen, weil «Jahr für Jahr [...] mehr Zugangsgesuche bei den Bundesbehörden»
eingingen, wurde auch die Minderheit Cottier mit 121 zu 68 Stimmen – Letztere aus den
geschlossen stimmenden Fraktionen der Mitte und der FDP und einem Teil der SVP-
Fraktion – abgelehnt. Ebenfalls nicht auf Gehör stiess der Antrag des Bundesrats, den
Passus zur Informationspflicht aus der Vorlage zu streichen. Der Entwurf sah vor, dass
die Gesuchstellenden informiert werden müssen, wenn die Verwaltung eine Gebühr zu
erheben gedenkt, wobei auch die Höhe der Gebühr (maximal CHF 2'000) kommuniziert
werden müsste. Mit 190 zu 1 Stimme wurde die Informationspflicht jedoch deutlich
gutgeheissen. Einzig Kurt Fluri (fdp, SO) unterstützte den Antrag der Regierung. Mit 136
zu 54 Stimmen bei 3 Enthaltungen bei der Gesamtabstimmung schickte der Nationalrat

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.03.2021
MARC BÜHLMANN

01.01.65 - 01.01.23 6ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



die Vorlage an die kleine Kammer. Die Gegenstimmen stammten erneut von den
Fraktionen der FDP.Liberalen und der Mitte. 7

Weil sowohl der Motionär, Martin Candinas (mitte, GR) als auch der zuständige
Bundesrat Ueli Maurer auf ein Votum verzichteten, bat Nationalratspräsidentin Irène
Kälin (gp, AG) die Ratsmitglieder ohne Diskussion um eine Entscheidung darüber, ob der
Bund beim Anbieten von dezentralen Arbeitsplätzen – also über alle Kantone und auch
ländliche Regionen verteilte Arbeitsplätze – ein Vorbild sein solle oder nicht. Sie
erinnerte freilich daran, dass die Regierung die Ablehnung der Motion beantragt hatte.
Mit 118 zu 68 Stimmen (bei 8 Enthaltungen) entschied sich die Mehrheit der grossen
Kammer für Annahme der Motion, die damit an den Ständerat weitergereicht wurde.
Für das Anliegen sprachen sich die geschlossen stimmenden Fraktionen von SP, Grünen
und Mitte sowie Minderheiten der FDP und der SVP aus. Einzig die GLP votierte
geschlossen gegen das Anliegen. 8

MOTION
DATUM: 12.09.2022
MARC BÜHLMANN

Auch im Nationalrat, der das Bundesgesetz über den Einsatz elektronischer Mittel zur
Erfüllung von Behördenaufgaben (EMBAG) in der Herbstsession 2022 beriet, war die
bisher eher gemächliche Geschwindigkeit der schweizerischen Verwaltung hinsichtlich
Digitalisierung Thema bei der Eintretensdebatte. Die Schweiz hinke hinterher, befand
etwa der Sprecher der SPK-NR, Andri Silberschmidt (fdp, ZH). Zudem finde die
Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung zwar statt, aber es gebe einen
«Wildwuchs von Systemen und Prozessen [...], die wenig aufeinander abgestimmt»
seien. In der Kommunikation zwischen Bund, Kantonen, Gemeinden, Privaten und
Firmen brauche es aber gemeinsame Standards und Verantwortlichkeiten, die im
vorliegenden Gesetz geregelt würden. Die Mehrheit der Fraktionssprecherinnen und
-sprecher war sich danach einig, dass die Schweiz ihren Rückstand aufholen müsse
(Marco Romano, mitte, TI), dass es nun einen stärkeren politischen Willen brauche
(Damien Cottier, fdp, NE), dass man eigentlich gerne noch weiter gehen würde (Angelo
Barrile, sp, ZH), dass man jetzt einen Gang höher schalten wolle (Gerhard Andrey, gp,
FR), dass man nun keinen halben Schritt rückwärts, sondern zwei Schritte vorwärts
machen müsse (Corina Gredig, glp, ZH) oder dass man «dem Anschluss an die moderne
Welt [nicht mehr länger] hinterherrennen» dürfe (Barbara Steinemann, svp, ZH).
Eintreten war entsprechend unbestritten, obwohl Bundesrat Ueli Maurer darauf
hinwies, dass es nicht nur Rufe gebe, die Handbremse endlich zu lösen, sondern dass in
der Bevölkerung auch «abgrundtiefes Misstrauen» gegenüber der Digitalisierung
festgestellt werden könne. 
In der Detailberatung schuf der Nationalrat eine gewichtige Differenz zum Ständerat. So
soll das Gesetz nicht nur für die Bundesverwaltung, sondern auch für die
Kantonsverwaltungen und alle mit Vollzugsaufgaben betrauten Organisationen und
Personen gelten. Diesen Passus hatte der Bundesrat   nach der Vernehmlassung aus der
Vorlage gestrichen, weil er von Städten und Kantonen stark kritisiert worden war. Die
SPK-NR habe mit 15 zu 6 Stimmen bei einer Enthaltung aber dafür optiert, hier keinen
föderalen Flickenteppich zu schaffen. Mit 114 zu 77 Stimmen folgte die Ratsmehrheit
ihrer Kommission. Die geschlossen stimmende SVP-Fraktion und eine Mehrheit der
Mitte-Fraktion fanden sich in der Minderheit und votierten für die auch von Bundesrat
Ueli Maurer beworbene Lösung, der vergeblich argumentiert hatte, dass diese
Ausweitung des Gesetzes noch nicht reif sei.
Darüber hinaus wollte der Nationalrat im Gegensatz zur ständerätlichen Fassung auch
explizit das Prinzip «digital first» im Gesetz verankern. Damit werde eine Umkehr der
heutigen Praxis gefordert, mit der alles auf Papier gedruckt werde. Neu soll alles digital
sein und nur noch in Ausnahmefällen analog angeboten werden. Ebenfalls abweichend
vom Ständerat folgte die Ratsmehrheit ihrer SPK-NR, die den Passus der kleinen
Kammer wieder rückgängig machen wollte, wonach auf unterschiedliche Bedürfnisse –
vor allem von Personen ohne digitale Kenntnisse – Rücksicht genommen werden müsse.
Schliesslich machte der Nationalrat aus der Kann-Formulierung für die Veröffentlichung
von Open-Source-Software wieder eine Muss-Formulierung. Nachdem die
Ausgabenbremse gelöst worden war, erhielt die Vorlage in der Gesamtabstimmung 144
befürwortende und 24 ablehnende Stimmen. Letztere, wie auch die 24 Enthaltungen,
stammten allesamt aus der SVP-Fraktion. 9
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Bundesverwaltung - Personal

Die vorberatende SPK-SR empfahl die Motion von Marco Romano (mitte, TI) für ein
detailliertes jährliches Reporting über die Mehrsprachigkeit in der Bundesverwaltung
einstimmig zur Ablehnung. Diesem Antrag könne «bedenkenlos» gefolgt werden, so die
Kommission in ihrem Bericht, weil die verlangten Angaben laut Bundesrat bereits im
Reporting des Personalmanagements aufgeführt seien – so etwa im Bericht 2020. 
In der Ratsdebatte im Ständerat wiesen sowohl Andrea Caroni (fdp, AR) als auch
Finanzminister Ueli Maurer darauf hin, dass die Motion als erfüllt betrachtet werden
könne. Der Rat lehnte den Vorstoss entsprechend diskussionslos und einstimmig ab. 10

MOTION
DATUM: 21.09.2021
MARC BÜHLMANN

Parlamentsmandat

Aufgabe der Präsidentin oder des Präsidenten des Nationalrats ist die Leitung der
Ratsverhandlungen sowie des Ratsbüros, in dem unter anderem die Session und die
Tagesordnung geplant wird. Darüber hinaus repräsentiert die im Volksmund so betitelte
«höchste Schweizerin oder [der] höchste Schweizer» die grosse Kammer gegen aussen.
Normalerweise stimmt die Ratspräsidentin oder der Ratspräsident nicht ab, bei
Stimmengleichheit gibt sie oder er allerdings den Stichentscheid. Der aus dem Amt
scheidende Nationalratspräsident Andreas Aebi (svp, BE) hatte dieses Privileg während
seines Amtsjahres laut Aargauer Zeitung rekordverdächtige sieben Mal.
In seiner Abschiedsrede wiederholte Andreas Aebi das bereits bei seiner Antrittsrede
vor einem Jahr vorgebrachte Motiv seines Amtsjahres: Es sei ihm mit Freude und
Respekt vor dem Amt häufig gelungen, für «Zusammenhalt, Zuversicht und
Zufriedenheit» zu sorgen. So hätten auf seine Initiative hin rund 1'000 Schulkinder aus
der Stadt ländliche Gegenden und Schulkinder vom Land eine Stadt besucht, um
gegenseitiges Verständnis und eben den Zusammenhalt zu fördern. Auch wenn viel von
Spaltung gesprochen werde, habe er mit solchen Aktionen viel Gemeinsames und
Vereinendes als letztlich stärkere Kräfte erlebt. Andreas Aebi erhielt eine stehende
Ovation und schritt alsdann zu einer seiner letzten präsidialen Amtshandlungen, der
Leitung der Wahl der neuen Nationalratspräsidentin. 
Zu ebendieser wurde die amtierende erste Vizepräsidentin, Irène Kälin (gp, AG) gewählt.
Sie erhielt 151 von 166 gültigen Stimmen – von den 180 eingelangten Wahlzetteln blieben
13 leer und eine war ungültig; 15 Stimmen entfielen auf andere Personen. Im
langjährigen Vergleich sind 151 Voten ein unterdurchschnittliches Resultat. Im Schnitt
erhielten Präsidentinnen und Präsidenten seit 1960 rund 155 Stimmen. Irène Kälin war
im November 2017 in den Nationalrat nachgerückt und 2019 wiedergewählt worden.
Nach lediglich vier Jahren im Rat wurde die Aargauerin also höchste Schweizerin – im
Schnitt sassen Präsidentinnen und Präsidenten vor ihrer Amtsübernahme bisher mehr
als 14 Jahre im Rat. Mit 34 Jahren gehörte Irène Kälin zudem zu den sechs jüngsten der
mit ihr total 200 Präsidentinnen und Präsidenten (Durchschnittsalter 52.4 Jahre). Sie
war die 15. Frau und nach Maya Graf (gp, BL) 2012 die zweite Vertreterin der Grünen in
der Geschichte des Parlaments. 
Die frisch gekürte Nationalratspräsidentin bedankte sich in ihrer Antrittsrede, dass sie
in das «Amt, das grösser ist als wir alle zusammen», gewählt worden sei. «Erste
Bürgerin» zu sein, sei ein demokratisches Symbol für die Gleichzeitigkeit von
Verschiedenheit und Einheit. Sie repräsentiere jetzt keine Partei, sondern alle
Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz. Ihr Präsidialjahr stellte Irène Kälin unter
das Motto «Vereinbarkeit». Sie erörterte, wie schwierig es sei, Nationalratsmandat und
Mutterschaft unter einen Hut zu bringen. Es habe viel zu reden gegeben, als sie ihren
Sohn ins Parlament mitgenommen, ihn gestillt und gewickelt und gleichzeitig politisiert
habe. Statt aber über Vereinbarkeit zu reden, habe man ihr damals viele Tipps gegeben,
was sie besser machen könnte und was sie falsch mache. Wenn das Milizsystem gestärkt
werden solle, was ihr wichtig sei, müssten aber eben «Vereinbarkeitsstrukturen»
geschaffen werden. Unter Vereinbarkeit verstehe sie aber auch die Einbindung
verschiedener Meinungen. Die «Willensnation» sei eigentlich eine
«Vereinbarkeitsdemokratie». Es gehe darum, Kompromisse zu finden, auch weil die
Vereinbarkeit von verschiedenen politischen Meinungen sehr bereichernd sei – etwas,
das sie mit ihrem Vorgänger habe erleben dürfen. Ihre politischen Überzeugungen lägen
zwar maximal auseinander und doch habe sie sich mit Andreas Aebi stets über das
Verbindende definiert. Man könne mit «Res» Kühe stehlen, was sie auch machen
würde, hätte er nicht schon einen ganzen Stall voll.
Anschliessend kam es zu einem kurzen musikalischen Intermezzo – weil freilich
Maskenpflicht herrschte, sprach 24Heure von einer seltsam bleiernen Stimmung. Unter
anderem fiel auch der traditionelle Präsidentinnenapéro im Bundeshaus den Covid-19-
Massnahmen zum Opfer und auch die kantonale Feier wurde auf Juni 2022 verschoben.
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Anschliessend wurden Martin Candinas (mitte, GR) zum ersten Vizepräsidenten und Eric
Nussbaumer (sp, BL) zum zweiten Vizepräsidenten gewählt. Martin Candinas erhielt 172
von 174 gültigen Stimmen (2 gingen an Diverse; von 181 verteilten und 180 eingelangten
Wahlzetteln blieben 4 leer und zwei waren ungültig) und auf Eric Nussbaumer entfielen
145 von 167 gültigen Stimmen (auf 22 standen andere Namen; von 182 verteilten und 181
eingelangten Wahlzetteln blieben 13 leer und einer war ungültig). 11

Parlamentsorganisation

Als zweites Geschäft der Wintersession 2022, gleich nach der Vereidigung des neuen
Ratsmitglieds Marc Jost (evp, BE), schritt die grosse Kammer zu den Wahlen für das
Nationalratspräsidium 2023. Die scheidende Nationalratspräsidentin Irène Kälin (gp,
AG) bedankte sich für das Vertrauen, die Mitarbeit und die Unterstützung und gab ihrer
Hoffnung Ausdruck, dem Anspruch gerecht geworden zu sein, «je zu einem
Hundertneunundneunzigstel Ihre Präsidentin zu sein». Einen besonderen Dank richtete
sie an alle Mitarbeitenden, die im Hintergrund wirken, aber ohne die die Mühlen in Bern
nicht reibungslos mahlen würden. Das Jahr, das mit dem Ende der Pandemie, aber mit
dem Beginn des Krieges in der Ukraine begonnen habe, habe ihr vor allem gezeigt, wie
fragil eine Demokratie sei und dass es gelte, deren Werte jeden Tag zu verteidigen. Sie
habe viel zugehört, sei auch dann im Saal gewesen, wenn die Mehrheit der Mitglieder
abwesend gewesen sei und habe gelernt, dass es darum gehen müsse, grosse
Mehrheiten für Kompromisse zu finden, um möglichst die Gesamtheit der Bürgerinnen
und Bürger zu vertreten. Diesen Konsens immer wieder zu finden, zusammenzustehen
und die gemeinsamen Werte zu stützen, sei und bleibe Aufgabe des Parlaments. Der Rat
verabschiedete seine Präsidentin mit stehenden Ovationen und schritt zur Wahl des
neuen Präsidenten. 
Wie gewohnt rückte der amtierende Vizepräsident ins Amt der höchsten Schweizerin
bzw. des höchsten Schweizers nach. Martin Candinas (mitte, GR) erhielt 181 von 188
möglichen Stimmen. Sieben Stimmen gingen an Diverse. Damit lag er weit über dem
langjährigen Schnitt von 155 Stimmen, kam aber nicht an die bisher höchste
Stimmenzahl heran, die Hansjörg Walter (svp, TG) bei seiner Wahl 2011 erhalten hatte
(185 Stimmen). Der 42-jährige Candinas war bei seiner Wahl jünger als der Durchschnitt
der bisherigen Nationalratspräsidentinnen und -präsidenten (52.4 Jahre) und hatte mit
einer Amtszeit von 11 Jahren etwas weniger Ratserfahrung als der Durchschnitt (14.3
Jahre). Candinas ist erst der fünfte Präsident aus dem Kanton Graubünden und auch
erst der fünfte höchste Schweizer rätoromanischer Muttersprache. 
Er leitete sodann seine Rede auch in der vierten Landessprache ein, wie er das im
Nationalrat bisher stets getan hatte. Er trete seine Aufgabe mit grossem Respekt an –
vor allem auch, weil es noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg eine derartige Häufung von
Krisen gegeben habe wie heute: Pandemie, Krieg, Lieferengpässe, Energiekrise,
Inflation. Zwar sorge das politische System der Schweiz für Stabilität, dies könne aber
nur so bleiben, wenn Politik nicht zum Selbstzweck werde, wenn es nicht um
Eigeninteressen, sondern um das Gemeinwohl gehe. Das Motto seines Präsidialjahres
sei deshalb «gemeinsam – ensemble – insieme – ensemen»; er habe sich mit seiner
Parteikollegin und neuen Ständeratspräsidentin, Brigitte Häberli-Koller (mitte, TG), für
dieses gemeinsame Motto ausgesprochen. Damit sei nicht gemeint, dass es keine
harten Auseinandersetzungen geben dürfe, sondern dass man mit Respekt andere
Meinungen aushalte und dadurch der Demokratie Sorge trage: «Denn in einem Punkt
sind wir uns wohl alle einig: Unsere direkte Demokratie ist nicht perfekt, aber es gibt
kein besseres politisches System auf der ganzen Welt.» Candinas bedankte sich bei
seiner Familie, die im nächsten Jahr öfter ohne ihn auskommen müsse, sowie bei seiner
Vorgängerin, die ihm ein Vorbild gewesen sei, weil sie das Präsidium stets als
Teamaufgabe verstanden habe. Nach einer musikalischen Einlage eines Kinderchors aus
Sumvitg lud der neue Präsident die Ratsmitglieder – «wie es vor Corona Usus war» – zu
seiner Wahlfeier ein, die zwei Tage später in Disentis stattfinden sollte.
Als nächstes Traktandum wählte der Nationalrat das Vizepräsidium. Eric Nussbaumer
(sp, BL) wurde mit 161 von 190 möglichen Stimmen vom zweiten zum ersten
Vizepräsidenten befördert. 8 Wahlzettel blieben leer und 21 entfielen auf Diverse. Neu
ins Präsidium wurde Maja Riniker (fdp, AG) gewählt. Die FDP.Liberale-Fraktion hatte die
2019 in den Nationalrat gewählte 44-Jährige bereits im September 2022 etwas
überraschend der erfahreneren Daniela Schneeberger (fdp, BL) vorgezogen und für das
Amt nominiert. Der Rat wählte sie mit 131 von 186 möglichen Stimmen. 15 Wahlzettel
blieben leer, 4 waren ungültig, 21 entfielen auf Diverse und auf 15 fand sich der Name
von Daniela Schneeberger. Im Normalfall und eine Wiederwahl bei den eidgenössischen
Wahlen 2023 vorausgesetzt, wird nach Irène Kälin 2025 mit Maja Riniker also erneut
eine Aargauerin die grosse Kammer präsidieren. Zum 15. Mal wird dem Aargau dann
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diese Ehre zuteil – nur die Kantone Bern (28), Zürich (24) und Waadt (20) stellten bisher
noch mehr höchste Schweizerinnen und Schweizer. 12

Volksrechte

Er könne sich kurz halten, da es keine neuen Argumente gebe und auch in der
neuerlichen Debatte keine aufgetaucht seien, gab Gerhard Pfister (mitte, ZG) in der
Wintersession 2021 bei der Diskussion um die Einführung eines obligatorisches
Referendums für völkerrechtliche Verträge mit Verfassungscharakter für die
Kommission zu Protokoll: Die Mehrheit der SPK-NR beantrage Festhalten am
ursprünglichen Nichteintretensentscheid, weil sie keinen Handlungsbedarf sehe und
die Vorlage zu wenig ausgereift sei. Eine erstarkte Minderheit – ursprünglich hatte die
Kommission die Vorlage mit 17 zu 8 Stimmen abgelehnt, im zweiten Durchgang standen
sich 13 zu 11 Stimmen bei 1 Enthaltung gegenüber – wolle vor allem auch den Kantonen
mit Berücksichtigung des Ständemehrs mehr Gewicht geben. 
Die erneute Debatte war nötig geworden, weil der Ständerat auf die Vorlage eintreten
wollte, obwohl die grosse Kammer zuvor schon nichts von der Idee hatte wissen wollen.
Die Sprecherinnen und Sprecher der Fraktionen hatten vor dem Votum Pfisters ihre
Positionen noch einmal ausgeführt. Marco Romano (mitte, TI) sprach sich im Namen der
Mitte für eine Stärkung der Volksrechte, für die Zustimmung zum Beschluss des
Ständerats und also für Eintreten aus. Die SP-Fraktion – vertreten durch Samira Marti
(sp, BL) – war für Festhalten. Marti warf dem Ständerat vor, mit der Forderung nach
dem obligatorischen Referendum die Macht der Kantone über Gebühr stärken zu
wollen. Damit würden nicht nur «die Stimme der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger»
und damit das «Demokratieprinzip» an und für sich geschwächt, zudem bedeute die
notwendige Zustimmung der Kantone insbesondere bei Verträgen, in denen es um
Grundrechte gehe, «höhere Hürden für einen effektiven Menschenrechtsschutz». Mit
der Einführung des Ständemehrs würde überdies die im Moment auch im Rahmen der
Covid-19-Pandemie viel diskutierte Spaltung der Gesellschaft noch weiter
vorangetrieben. Gregor Rutz (svp, ZH) warb im Namen der SVP-Fraktion für Eintreten:
Es gebe immer mehr Staatsverträge, die «direkt oder indirekt auf unsere
Kompetenzordnung zugreifen», weshalb es notwendig sei, solche Abkommen Volk und
Ständen zu unterbreiten. Nachdem Nationalratsvizepräsident Martin Candinas (mitte,
GR) die Positionen der drei restlichen Fraktionen bekannt gegeben hatte – die FDP-
Fraktion unterstütze die Minderheit, die GLP- und die GP-Fraktionen die Mehrheit –
erklärte Kommissionssprecher Pfister den Grund für die Erstarkung der
Kommissionsminderheit: Verschiedene Kommissionsmitglieder hatten entschieden,
dem Ständerat entgegenzukommen. Dies wollte aber eine deutliche Mehrheit der
grossen Kammer nicht: Zum zweiten Mal lehnten die SP-, GLP- und die GP-Fraktionen
die Vorlage geschlossen ab. Die Mitte-Fraktion war gespalten und auch die FDP-Liberale
Fraktion stimmte trotz anderslautender Fraktionsempfehlung grossmehrheitlich gegen
Eintreten. Damit standen 114 Stimmen 69 Stimmen, die vor allem aus der SVP- und der
Mitte-Fraktion stammten, gegenüber und versenkten die Vorlage endgültig. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.12.2021
MARC BÜHLMANN

Die Mitte-Fraktion wollte mit einer Motion die Bewahrung der demokratischen Rechte
in Krisenzeiten sicherstellen. Konkret wurde einerseits ein Bundesgesetz gefordert, mit
dem ein Stillstand von Fristen und das Verschieben von Abstimmungen und Wahlen, wie
dies während der Corona-Pandemie verordnet worden war, geregelt wird. Andererseits
soll eine «eReadiness», also digitale Mittel, gefördert werden, dank denen politische
Rechte auch in Krisenzeiten ausgeübt werden können. 
In der Debatte präzisierte Marco Romano (mitte, TI) für seine Fraktion, dass es nicht
darum gehe, E-Voting oder E-Collecting zu unterstützen, sondern eher darum, dass der
Bund digitale Entwicklungen in den Kantonen koordiniere. Bundeskanzler Walter
Thurnherr argumentierte vergeblich, dass beide Räte bereits eine gleichlautende
Motion von Beat Rieder (mitte, VS; Mo. 20.3419) angenommen hätten und der Bundesrat
die Aufträge somit bereits erhalten habe. Mit 107 zu 74 Stimmen (1 Enthaltung) hiess die
grosse Kammer das Anliegen noch einmal gut. Die Nein-Stimmen stammten von den
geschlossen stimmenden Fraktionen der SVP und der FDP. 14
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Wahl- und Abstimmungsverfahren

Die geplante Neuausrichtung des Versuchsbetriebs zu E-Voting sehe weiterhin eine
Offenlegung der Quellcodes vor, wie diese unter anderem im Postulat von Marco
Romano für eine Roadmap für die elektronische Stimmabgabe gefordert worden sei,
erklärte der Bundesrat in seinem Bericht. Auch die stärkere Zusammenarbeit mit der
Wissenschaft und die höhere Transparenz würden im neuen Anlauf berücksichtigt.
Deshalb sei das Postulat als erfüllt zu betrachten und abzuschreiben. Dieser Forderung
kam der Nationalrat in der Sommersession 2021 nach. 15

POSTULAT
DATUM: 10.06.2021
MARC BÜHLMANN

Aussenpolitik

Beziehungen zu internationalen Organisationen

Im Vorfeld der Herbstsession 2021 beantragte die SPK-NR dem Nationalrat mit 14 zu 10
Stimmen, die Beratung der Botschaft zum UNO-Migrationspakt für ein Jahr zu
sistieren. Kommissionssprecher Romano (mitte, TI) erklärte den Ratsmitgliedern, man
müsse die Rückmeldungen der Subkommissionen zur Handhabung von «Soft-Law-
Instrumenten» und zu den parlamentarischen Mitwirkungsrechten abwarten. Kurt Fluri
(fdp, SO) – ebenfalls Sprecher der SPK-NR – wies darauf hin, dass der Ständerat bei
einer nationalrätlichen Ablehnung der Sistierung seinen Sistierungsbeschluss einfach
wiederholen könnte, womit die Sistierung dann sowieso beschlossen wäre. Er warnte
vor dem Anliegen der Minderheit Glättli (gp, ZH), die Sistierung abzulehnen, da man bei
einem Meinungsumschwung im Ständerat Gefahr laufe, dass der Migrationspakt
behandelt werde, ohne dass die Resultate der Subkommissionen vorlägen.
Minderheitsführer Glättli griff in der Ratsdebatte insbesondere die SVP-Fraktion frontal
an und äusserte sein Unverständnis über die Zustimmung der Partei zur Sistierung.
Diese habe sich in den vergangenen Jahren eindeutig gegen den Migrationspakt
positioniert und sogar eine Volksabstimmung gefordert. Er warf der SVP vor, die
Sistierung nur zu befürworten, um nicht über eine Frage diskutieren zu müssen, «bei
der ihr offensichtlich inhaltlich die Argumente ausgegangen» seien. Bundesrat Cassis
signalisierte die Bereitschaft des Bundesrats, die Debatte über den Migrationspakt
jederzeit wieder aufzunehmen. Schliesslich nahm der Rat den Sistierungsantrag der
Kommissionsmehrheit mit 105 zu 77 Stimmen (ohne Enthaltungen) an. Die
Gegenstimmen stammten von den Fraktionen der SP, der Grünen und der
Grünliberalen. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.09.2021
AMANDO AMMANN

Zwischenstaatliche Beziehungen

Nationalrat Romano (mitte, TI) wollte mit seinem im März 2021 eingereichten Postulat
den Bundesrat mit einer Beurteilung der Roadmap zwischen der Schweiz und Italien
beauftragen. Die Roadmap war 2015 abgeschlossen worden und umfasste verschiedene
steuer- und finanzpolitische Dossiers, über deren Stand Romano aufgeklärt werden
wollte. Bestandteil dieses Übereinkommens waren unter anderem eine Anpassung des
Doppelbesteuerungsabkommens bezüglich Grenzgängerinnern und Grenzgängern, die
Streichung der Schweiz von allen schwarzen Listen Italiens, die Situation der
italienischen Exklave Campione d'Italia und die bilaterale Regelung des Zugangs von
Schweizer Finanzdienstleistern zum italienischen Markt. Laut Postulatstext seien
verbindliche Eckwerte vereinbart worden, die nun beurteilt werden müssten, um Bilanz
zu ziehen. Der Bundesrat äusserte sich positiv gegenüber dem Anliegen des Postulats
und beantragte dessen Annahme. Dieser Aufforderung kam der Nationalrat in der
Sommersession 2021 stillschweigend nach. 17

POSTULAT
DATUM: 18.06.2021
AMANDO AMMANN

Im Oktober 2021 veröffentlichte der Bundesrat den Bericht in Erfüllung des Postulats
«Roadmap in Finanz- und Steuerfragen», mit dem Marco Romano (mitte, TI) eine
Beurteilung der 2015 abgeschlossenen Roadmap mit Italien gefordert hatte. Im Bericht
gab der Bundesrat eine Übersicht über den Fortschritt der einzelnen steuer- und
finanzpolitischen Dossiers, die Bestandteil der Roadmap sind. Im Hinblick auf den
Automatischen Informationsaustausch kam der Bundesrat zum Schluss, dass durch die
Umsetzung des AIA-Standards der OECD kein weiterer Handlungsbedarf bestehe. Im
Bereich des Informationsaustauschs auf Ersuchen sah der Bundesrat die Zielsetzungen
aufgrund des Änderungsprotokolls zum DBA mit Italien als erfüllt an. Obwohl die Ziele
der Roadmap bezüglich des DBA generell umgesetzt worden seien, soll eine weitere
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Revision nach Unterzeichnung des Grenzgängerabkommens auf bilateraler Ebene
angestossen werden, gab der Bundesrat im Bericht bekannt. Mit ebenjenem
Grenzgängerabkommen wurde gemäss Bericht zudem ein weiteres Dossier der
Roadmap zielgerecht erfüllt. Auch die Forderung nach einer Streichung der Schweiz von
Italiens schwarzen Listen wurde mehrheitlich erfüllt: Gewisse Listen wurden von Italien
abgeschafft, bei zwei weiteren wurde die Schweiz neu kategorisiert und daher von der
Liste entfernt. Nach jüngsten Gespräche zeichnete sich zudem ab, dass die Schweiz
zeitnah auch von der schwarzen Liste der Steuerparadiese von 1999 gestrichen werden
könnte. Die Situation der Besteuerung der italienischen Enklave Campion d'Italia sei auf
bilateraler Ebene mit Italien geklärt worden und ein regelmässiger Austausch der
Finanzdepartemente sei vorgesehen. Darüber hinaus wurde im Bericht erwähnt, dass
sich die Schweiz um ein bilaterales Abkommen mit Italien für das grenzüberschreitende
Geschäft ohne Zweigniederlassungserfordernis bei der Vermögensverwaltung mit
Privatkunden bemühe. Zusammenfassend hielt der Bundesrat fest, dass die Roadmap
zur Verbesserung der bilateralen Beziehungen geführt habe und auch weiterhin als
Instrument genutzt werde, um einen konstruktiven Dialog in Steuer- und Finanzfragen
zu führen. 18

Anfang 2022 hatte die WAK-NR das Grenzgängerabkommen und das Protokoll zur
Änderung des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen der Schweiz und Italien fast
einstimmig zur Annahme beantragt, gleichzeitig aber auch beim SIF eine Roadmap zur
Streichung der Schweiz von der Schwarzen Liste Italiens von 1999 und zur Gewährung
des Zugangs der Schweizer Banken zum italienischen Markt in Auftrag gegeben. 
Im Nationalrat entspann sich in der darauffolgenden Frühjahrssession eine lange
Debatte unter den Tessiner Ratsmitgliedern verschiedener Parteien, die sich an der
nicht vollständigen Umsetzung der Roadmap von 2015 und einem Sistierungsantrag der
SVP entzündet hatte. Kommissionssprecher Beat Walti (fdp, ZH) erklärte, dass sich die
Kommission einig gewesen sei, dass die neue Grenzgängerregelung eine Verbesserung
bedeute. Es sei jedoch zu mehreren Sistierungsanträgen gekommen, weil andere
Themen, die in der Roadmap erwähnt wurden, nach wie vor ungeklärt seien. Dieses
Anliegen habe die Kommissionsmehrheit aber abgelehnt, weil man nicht mit dem
Verzicht auf einen eigenen Vorteil Druck ausüben könne. Dennoch lag auch im
Nationalrat ein Sistierungsantrag Marchesi (svp, TI) mit identischer Forderung vor, den
Kommissionssprecher Walti konsequenterweise zur Ablehnung empfahl. Greta Gysin
(gp, TI) sprach sich im Namen der grünen Fraktion für die Annahme des Abkommens aus
und wunderte sich über den Widerstand der Tessiner SVP-Vertreter, die 2015 auf die
Unterzeichnung des damaligen Abkommensentwurfs gedrängt hatten, obwohl dieser für
die Schweiz weniger vorteilhaft gewesen wäre. Auch SP-Nationalrat Storni (sp, TI)
begrüsste im Namen seiner Partei das Abkommen, welches zwar nicht die durch die
Grenzgängerinnen und Grenzgänger ausgelösten Probleme des Tessiner Arbeitsmarkts
lösen werde, aber zumindest den Vorteil der niedrigeren Steuerbelastung in Italien
abschwäche. Die SP lehne den Sistierungsantrag ab, fordere den Bundesrat aber
zugleich auf, den Druck zu erhöhen, um den Marktzugang zu verbessern und die
Streichung von der Schwarzen Liste zu erreichen. Marco Romano (mitte, TI) kritisierte
den Bundesrat scharf für den Ausgang der Verhandlungen, bei denen Italien alles
bekommen habe, was es wollte, insbesondere die zehnjährige Übergangsfrist bis zur
Anwendung des neuen Abkommens. Sollte Italien das Abkommen nicht bis Ende Jahr
abschliessen, verlangte Romano, dass das bestehende Abkommen gekündigt wird und
das neue Abkommen ohne Übergangsfrist in Kraft tritt. Der anwesende Bundesrat
Maurer verteidigte die Übergangsfrist als Kompromiss, da Italien deutlich mehr
gefordert habe. Er teilte dem Nationalrat mit, dass der Bundesrat den Abschluss des
parlamentarischen Prozesses in Italien im März 2022 erwarte. Es gäbe keine Opposition
oder andere Anzeichen für eine Verzögerung der Behandlung. Auch zu den beiden
offenen Punkten der Roadmap bezog er Stellung. Die schwarze Liste bezeichnete
Maurer als «Stück Papier» ohne Wirkung, wobei Italien positive Signale hinsichtlich
einer Streichung aussende. Der Marktzugang für Schweizer Banken in Italien sei
hingegen «der grosse Brocken», der noch übrig bleibe. Die Schweiz habe, mit
Ausnahme von Deutschland, in keinem EU-Land einen solchen Marktzugang. Italien
werde die Lösung dieses Problems aber wahrscheinlich nicht selbstständig, sondern im
Rahmen der EU vornehmen. Angesichts der gegenwärtigen bilateralen Beziehungen zur
EU sehe er diesbezüglich «kein Licht am Ende des Tunnels». Der Bundesrat lehne aus
diesen Gründen die Sistierung des Abkommens ab, auch weil man den Kontakt mit
Italien verlieren würde. Maurer mutmasste, dass Italien gar froh über einen Abbruch
wäre, weil man der Schweiz im Abkommen weit entgegengekommen sei. 
Der Nationalrat lehnte den Sistierungsantrag mit 136 zu 55 Stimmen klar ab. Nur die
SVP-Fraktion sowie die beiden Tessiner Mitte-Nationalräte Regazzi (mitte, TI) und
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Romano stimmten dafür. Den Entwurf nahm die grosse Kammer in der Folge mit 186 zu
4 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) an. 
In den Schlussabstimmungen nahm der Nationalrat das Geschäft mit 183 zu 5 Stimmen
(bei 3 Enthaltungen) an, der Ständerat tat dies einstimmig. 19

In der Frühjahrssession 2022 wurde das Postulat Romano (mitte, TI) zur  «Roadmap
mit Italien in Finanz- und Steuerfragen» abgeschrieben. Der Bundesrat hatte das
Postulatsanliegen mit der Veröffentlichung des dazugehörigen Berichts als erfüllt
erachtet. 20

BERICHT
DATUM: 06.07.2022
AMANDO AMMANN

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

En mettant en exergue l'importance du secteur des services pour la Suisse, le député
Marco Romano (centre, TI) préconise la mise en place d'une stratégie pour favoriser la
création de valeur dans le secteur des services axés vers le commerce extérieur. Les
domaines concernés sont, par exemple, la finance, le tourisme, la gestion de fortune,
les technologies de l'information ou encore l'architecture. L'objectif serait de dessiner
des mesures et des solutions pour garantir un accès, sans entraves, aux marchés
étrangers, et notamment au marché européen. 
Le Conseil fédéral a confirmé l'importance de la problématique soulevée par le député
tessinois. Par contre, il considère que la stratégie du commerce extérieur ne doit pas
être abordée par secteur, mais dans son ensemble, et rappelle que des travaux au sein
du DEFR pour une actualisation de cette stratégie sont en cours. Il recommande donc
un rejet du postulat.
Le postulat a été rejeté par le Conseil national par 144 voix contre 48 et 1 abstention.
Le député n'a convaincu que ses collègues du Centre (30), des Vert'libéraux (15), 2 voix
socialistes et 1 voix libérale-radicale. 21

POSTULAT
DATUM: 01.06.2021
GUILLAUME ZUMOFEN

Geld, Währung und Kredit

Nationalbank

Afin de répondre à la crise économique induite par la crise sanitaire du Covid-19,
Martin Candinas (centre, GR) a proposé au Conseil fédéral de créer un fonds souverain.
Les objectifs prioritaires de ce fonds souverain seraient de stabiliser l’économie, de
préserver les secteurs économiques indispensables, comme la santé ou les transports,
et les entreprises d’importance systémiques de rachat par des entreprises étrangères,
ou encore de stimuler la relance économique. 
Le Conseil fédéral s’est opposé à la motion. En effet, il a, d’un côté, rappelé les
nombreux programmes de relance conjoncturelle qui ont été élaborés, et d’un autre
côté, indiqué que les marchés du crédit fonctionnaient en Suisse.
La motion a finalement été retirée. Le député  a estimé que la pertinence de la motion
s'était délitée avec la fin de la crise du Covid-19. Une motion similaire avait été déposée
au Conseil des États (Mo. 20.3416). Elle a également été retirée. 22

MOTION
DATUM: 15.03.2022
GUILLAUME ZUMOFEN

Landwirtschaft

Landwirtschaft

Un postulat lancé par Marco Romano  (centre, TI) vise à lutter contre l'importation
illégale de vin. Le tessinois propose, tout d'abord, d'estimer l'ampleur du trafic et
d'examiner l'efficacité des mesures légales en vigueur afin de définir si des
changements sont nécessaires. Puis, il serait pressant d'analyser les données
statistiques disponibles pour estimer l'importance du trafic, soit au sein du crime
organisé, soit régulé par des individus isolés, principalement actifs dans le secteur
HORECA.
Le but de cette analyse serait de fournir des informations au secteur viticole suisse et à
la population, ainsi que de freiner les importations illégales pour réduire l'impact
négatif de ces pratiques sur l'économie helvétique. Dans ce sens, l'analyse souhaite
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aussi réfléchir à de nouvelles mesures légales et demande quels effets aurait une
réduction de la franchise quantitative. De plus, le rapport devrait fournir une vue
d'ensemble sur la problématique et devrait permettre d'être plus efficace dans sa
gestion. Selon le député, une stratégie durable et claire serait en tous points bénéfique
à la situation. 
Pour le Conseil fédéral, le postulat n'est pas nécessaire. Selon lui, l'AFD met en place
des moyens de prévention efficace contre la contrebande de vin, bien qu'aucune
statistique sur l'ampleur du trafic ne soit connue. L'importation par métier pratiquée
par le secteur de la restauration et de l'hôtellerie, illustrée par l'importation illégale de
vin en vue de le revendre, est connue de l'AFD. Cependant, les réactions légales
envisageables pour prouver l'existence d'un tel trafic nécessitent une procédure très
coûteuse et complexe. En faisant référence à une discussion antérieure, le Conseil
fédéral affirme qu'une diminution de la franchise quantitative ou une augmentation du
taux de droits de douane n'aurait pas l'effet escompté. Lors des débats, Ueli Maurer a
soutenu que le problème était bien connu de l’exécutif et qu'en raison des difficultés
qui entourent cette thématique, le Conseil fédéral se tient très à jour sur l'état de la
situation. Ainsi, « un rapport se contenterait d'énumérer ce que nous savons déjà. Il ne
nous avancerait probablement pas plus », a-t-il affirmé lors de la session
parlementaire. De plus, en raison de la future révision de la Loi sur les douanes (LD), il
ne serait pas fondamental de finaliser ce postulat. En ce qui concerne les mesures et
leur efficacité, il a été estimé qu'elles remplissent leur fonction et permettent de
récolter suffisamment de fonds, notamment à l'aide d'amendes, pour couvrir la fraude.
D'ailleurs, le conseille fédéral a indiqué que le taux de fraude inconnue des services
nationaux est estimé comme extrêmement faible.
Le Conseil national a refusé le postulat par 146 voix contre 36 et 10 abstentions. Seule
une majorité du groupe du Centre l'a soutenu. 23

Agrarpolitik

L'ancien conseiller national Thomas Egger (csp, VS) souhaite «renforcer la recherche
en faveur d'une économie alpestre moderne» par le biais d'une motion défendue en
chambre par Martin Candinas (centre, GR). Pointant l'importance des alpages pour le
maintien tant, d'un côté, d'écosystèmes entiers, et de l'autre côté, d'une tradition
helvétique, l'élu des Grisons a plaidé pour le lancement d'un programme de recherche
au sein d'Agroscope, afin de répondre aux défis auxquels les exploitations de montagne
font face. En effet, des phénomènes comme les changements climatiques ou la
prolifération des grands prédateurs, tels que le loup, les mettent sous pression et
rendent toute recherche de rentabilité et de durabilité économique encore plus
compliquée. Des solutions sont à trouver, par exemple, du côté de l'intelligence
artificielle et de nouveaux logiciels informatiques novateurs. Guy Parmelin, conseiller
fédéral en charge de l'agriculture, a rétorqué qu'Agroscope entreprenait déjà des
recherches en la manière et qu'en vertu de sa restructuration, des moyens plus
importants seront alloués pour cette problématique. Ainsi, une nouvelle station de
recherche «Agriculture de montagne et économie alpestre» dotée de CHF 2.3 millions
pour la période 2021-2028 permettra de poursuivre une réflexion jugée importante par
le Conseil fédéral, mais qui considère donc que l'objectif de la motion est d'ores et
déjà atteint. Les parlementaires ont toutefois soutenu le texte par 123 voix contre 40 et
20 abstentions, ces dernières provenant, pour la plupart, du groupe des Verts. Les
oppositions sont à trouver dans les rangs des verts'libéraux et du PLR. 24

MOTION
DATUM: 01.06.2021
KAREL ZIEHLI

Jagd

La révision partielle de la loi sur la chasse a été entérinée après que le Conseil national
a effacé les dernières divergences avec la chambre haute. Le Conseil national a suivi,
par 103 voix contre 82 et 2 abstentions, le Conseil des Etats s'agissant du maintien du
nom «district franc» qu'une minorité de gauche et du Parti vert'libéral aurait souhaité
remplacer par «sites de protection de la faune sauvage». A l'art. 12 al. 7, la chambre du
peuple a suivi le Conseil des Etats concernant le rôle à donner aux cantons lorsqu'il
s'agira de déterminer et d'appliquer les mesures de protections des troupeaux, rejetant
deux propositions émanant des Vert-e-s et des Vert'libéraux pour ne donner qu'un rôle
consultatif aux cantons.
A noter que ce débat marquait la dernière apparition de la conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga, qui a décidé de se retirer de la vie politique pour des raisons
familiales. Le président du Conseil national Martin Candinas (centre, GR) en a profité
pour lui rendre hommage et saluer son travail empreint des valeurs universelles de la
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démocratie et de la solidarité.

Quelques jours plus tard, lors des votes finaux, la révision a été acceptée par 111 voix
contre 69 et 16 abstentions au Conseil national et par 33 voix contre 8 et 3 abstentions
au Conseil des Etats. Les oppositions sont majoritairement venues de la gauche et des
Vert'libéraux, et les abstentions du Parti socialiste.

Les médias ont largement relayé les débats au Parlement et au sein de la société sur la
question du loup et de l'augmentation exponentielle des meutes. Pour rappel, après le
refus de la loi sur la chasse par la population en 2020, les organisations
environnementales et les organisations représentant les milieux lésés (USP en tête)
avaient ficelé un compromis afin de réagir au plus vite. L'USP s'était toutefois retiré de
cet accord, après une attaque de loups sur une vache de la race Simmental, la
problématique prenant alors une autre dimension. Ainsi, le projet défendu par une
majorité du Parlement va plus loin que ce compromis négocié entre celles et ceux que
tout opposait lors de la campagne de votation de 2020. Il faut dire que la situation a
changé en deux ans, le nombre de bêtes tuées ayant probablement atteint un chiffre
inégalé cette année, augmentant la pression sur les alpages. Les tirs proactifs sont, par
ailleurs, soutenus aujourd'hui sur le principe par certaines organisations
environnementales. Mais, à cela s'ajoute le fait que le loup est protégé par la
Convention de Berne et que les demandes successives de la Confédération de
rétrograder le statut de protection du grand prédateur ont tour à tour échoué. Les
organisations environnementales ont laissé en suspens leur décision de lancer un
nouveau référendum contre cette mouture. Elles ont 100 jours, donc jusqu'à fin mars
2023 pour agir. 25

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Im Mai 2021 beriet die WAK-NR die parlamentarische Initiative Romano (mitte, TI) für
eine Kürzung der Verjährungsfrist von Steuerhinterziehung auf ein Jahr. Diese
Massnahme käme «faktisch einer Steueramnestie gleich», sei unfair gegenüber
denjenigen Personen, die ihre Steuern ordnungsgemäss bezahlt hätten, und schade der
Steuermoral, begründete die Kommission ihre ablehnende Haltung dagegen. Zudem
sprach ihr die Kommission eine langfristige finanzielle Effizienz ab, da dadurch im
Unterschied zum ordentlichen Verfahren der Selbstanzeige keine Nachsteuern
eingezogen werden könnten. In der Herbstsession 2021 zog der Initiant seinen Vorstoss
zurück. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.05.2021
ANJA HEIDELBERGER

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Alternativenergien

Im Frühling 2021 nahm die grosse Kammer stillschweigend und diskussionslos ein
Postulat Candinas (mitte, GR) an und beauftragte damit den Bundesrat, einen Bericht
zur Bedeutung und zu den Möglichkeiten im Bereich des Wasserstoffs auszuarbeiten.
Der Bundesrat soll aufzeigen, welchen Beitrag grüner Wasserstoff zur Erreichung des
Netto-Null-Zieles leisten kann, wie mit Wasserstoff die Energieversorgungssicherheit
erhöht und in welchen Sektoren dieser sinnvoll eingesetzt werden könnte, wie der
regulatorische Rahmen und die Zusammenarbeit mit der EU ausgestaltet werden
könnten und ob allenfalls das bestehende Gasversorgungsnetz für den
Wasserstofftransport verwendet werden könnte. Eine solche umfassende Untersuchung
der Ausgangslage zusammen mit den betroffenen Akteuren und Branchen hatte zuvor
auch der Bundesrat gutgeheissen, der das Postulat zur Annahme empfohlen hatte. 27
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DATUM: 19.03.2021
MARCO ACKERMANN

01.01.65 - 01.01.23 15ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Zwischen Genfersee und Bodensee eröffneten 2020 und 2021 mehrere
Wasserstofftankstellen. Vor allem ein serienmässig hergestellter Wasserstoff-
Lastwagen der Marke Hyundai, von dem in der Schweiz bis zu diesem Zeitpunkt über
1'600 Stück bestellt worden seien und die bis 2025 geliefert werden sollten, habe diese
Entwicklung ins Rollen gebracht, summierten die Medien. Vorwiegend in der
Ostschweiz war das Thema in den Medien präsent, zumal dort im Oktober 2020 der
erste dieser Lastwagen in der Schweiz bei der Genossenschaft Migros Ostschweiz in
Betrieb genommen wurde. 2023 soll es nach Meinung des Fördervereins «H2 Mobilität
Schweiz» schweizweit an rund fünfzig Tankstellen möglich sein, Wasserstoff zu tanken.
Diese rasche Entwicklung sei möglich, weil der Verein eine gemeinsame Verfolgung der
Interessen von Transport-, Handels- und Mineralölunternehmen und eine Bündelung
ihrer Anstrengungen ermögliche, erklärte das St. Galler Tagblatt. Durch eine
Zusammenarbeit zwischen dem Stromkonzern Alpiq, dem
Energiedienstleistungsunternehmen EW Höfe AG sowie dem Tankstellenbetreiber Socar
soll gemäss der Aargauer Zeitung beispielsweise in Freienbach (SZ) bis Ende 2022 die
bisher grösste Elektrolyseanlage der Schweiz zur Gewinnung von Wasserstoff entstehen.
Das St. Galler Tagblatt mutmasste im Frühling 2021 deshalb euphorisch, die Schweiz
könnte damit zu einer Vorreiterin bezüglich Wasserstoff-Mobilität werden. Auch das
Parlament und der Bundesrat beschäftigten sich 2021 mit der strategischen
Ausrichtung, aber auch mit kritischen Fragen im Zusammenhang mit Wasserstoff. Ein
überwiesenes Postualt Candinas (mitte, GR; Po. 20.4709) und eine vom Nationalrat
gutgeheissene Motion Suter (sp, AG; Mo. 20.4406) sollen diesbezüglich mehr Klarheit
schaffen. 28

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.10.2021
MARCO ACKERMANN

Verkehr und Kommunikation

Verkehrspolitik

In der Frühjahrssession 2022 befasste sich der Nationalrat mit der Verlagerung des
Güterverkehrs von der Strasse auf die Schiene: Er nahm den Verlagerungsbericht 2021
zur Kenntnis und besprach drei Vorstösse aus den Reihen der KVF-NR.
Der Verlagerungsbericht 2021 war in der KVF-NR insgesamt mit Wohlwollen zur
Kenntnis genommen worden. Kommissionssprecher Bruno Storni (sp, TI) wies darauf
hin, dass sich die Schweiz in Sachen Verlagerung zwar in die richtige Richtung bewege,
aber das Ziel von maximal 650'000 alpenquerenden Lastwagenfahrten pro Jahr
dennoch noch nicht erreicht sei. Marco Romano (mitte, TI) erläuterte des Weiteren,
dass sich die KVF-NR entschieden habe, durch drei Vorstösse weiteren Druck auf den
Bundesrat auszuüben, um die Verlagerung zu stärken: Mit der Motion 22.3000 solle der
Bund beim Ausbau der NEAT-Zubringerstrecke Wörth-Strasbourg unterstützend tätig
werden. Mit dem Postulat 22.3001 solle im nächsten Verlagerungsbericht darüber
informiert werden, inwiefern die Beschaffung und der vermehrte Einsatz von
sogenannten kranbaren Sattelaufliegern gefördert werden könnten. Die Motion 22.3013
schliesslich forderte die bessere Ausschöpfung des Verlagerungspotenzials für
bestimmte Regionen und Gütergruppen. 29

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.03.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Strassenverkehr

Im März 2021 reichte Mike Egger (svp, SG) eine Motion zur Vereinfachung des Aufbaus
der Infrastruktur für Wasserstoffmobilität ein.  Egger wies darauf hin, dass die
Verwendung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien einen wichtigen Faktor bei der
Dekarbonisierung des Verkehrs darstellen könne. Heute gelte es allerdings, ein
aufwändiges Genehmigungsverfahren zur Errichtung einer Wasserstoff-Tankstelle zu
durchlaufen. Es bestehe daher Handlungsbedarf, um den Aufbau eines
flächendeckenden Tankstellennetzes zu erleichtern und zu beschleunigen.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Er teile die Ansicht, dass die
Verwendung von Wasserstoff zur Dekarbonisierung des Verkehrs beitragen könne,
weshalb er den Aufbau eines entsprechenden Tankstellennetzes durch Private
begrüsse. Die Genehmigungsverfahren für Wasserstoff-Tankstellen lägen allerdings in
der Kompetenz der Kantone. Der Bundesrat sei im Übrigen daran, in Umsetzung eines
Postulats Candinas (mitte, GR; Po. 20.4709) eine Auslegeordnung zu einer möglichen
zukünftigen Wasserstoffinfrastruktur der Schweiz zu erstellen. Dabei werde auch
geprüft, ob Handlungsbedarf durch den Bund bestehe. Diese Auslegeordnung wolle er
erst abwarten, bevor er weitere Schritte prüfe. 30
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DATUM: 18.03.2021
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Im Dezember 2020 reichten die Nationalräte Jürg Grossen (glp, BE), Matthias Jauslin
(fdp, AG) und Marco Romano (mitte, TI) je ein gleichlautendes Postulat ein (Po. 20.4627;
Po. 20.4640; Po. 20.4694), mit welchem sie den Bundesrat aufforderten, aufzuzeigen,
welche gesetzlichen Grundlagen nötig sind, damit bis 2050 ein fossilfreier Verkehr
ermöglicht werden kann. Zudem sollen im geforderten Bericht auch mögliche
Hindernisse identifiziert werden, die dieses Ziel in Frage stellen könnten.
Der Bundesrat beantragte die Annahme der Postulate. Sie wurden in der
Frühjahressession 2021 allesamt stillschweigend angenommen. 31

POSTULAT
DATUM: 19.03.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Im Februar 2021 hatte sich der Bundesrat für den Entwurf der KVF-NR zur Umsetzung
der Standesinitiative Tessin «Sicherere Strassen jetzt!» ausgesprochen, hatte aber
vorgeschlagen, einen Passus zu streichen, welcher für inländische Fahrten eine längere
Frist für die Ausrüstung mit Assistenzsystemen vorsieht. Eine solche Sonderbehandlung
für Inlandfahrten stehe in Widerspruch zum Landverkehrsabkommen mit der EU. Er
schloss sich mit dieser Haltung der Minderheit Schaffner (glp, ZH) an. 
In der Sommersession 2021 befasste sich der Nationalrat mit dem Geschäft und führte
eine intensive Debatte darüber. Kommissionssprecher Romano (mitte, TI) stellte den
Sicherheitsaspekt ins Zentrum seiner Ausführungen. Mit der neuen Regelung würden
die Fahrten über die vier Transitachsen – Gotthard, San Bernardino, Simplon und
Grosser Sankt Bernhard – sowie auch die Fahrten auf den Zufahrtsstrassen zu diesen
Übergängen sicherer. Die von der Kommission vorgesehene Sonderregelgung für
alpenquerende, nicht grenzüberschreitende Transporte begründete Romano mit der
Versorgungssicherheit bestimmter Regionen, namentlich der Südschweiz und des
Wallis. Christian Wasserfallen (fdp, BE), als Vertreter des Minderheitsantrags auf
Nichteintreten, und Barbara Schaffner sahen die Lage anders. Zum einen «ritze» die
Vorlage am Landverkehrsabkommen mit der EU, zum anderen gebe es mit der geplanten
längeren Frist für Transporte im Wallis und der Südschweiz eine innerschweizerische
Diskriminierung. Seitens SP erläuterte Jon Pult (sp, GR), dass seine Partei die Vorlage
der Kommissionsmehrheit unterstütze. Der Antrag Schaffner auf Aufhebung der
Ausnahmeregelung sei eigentlich richtig, die SP lehne ihn aber aus taktischen Gründen
ab, um hier eine mehrheitsfähige Vorlage zu finden. 
Anschliessend wurde über die beiden Minderheiten abgestimmt. Weder die Minderheit
Wasserfallen auf Nichteintreten, noch der Antrag Schaffner und des Bundesrates auf
Streichung der Sonderregelung für den inländischen Transitverkehr fanden eine
Mehrheit. In der Gesamtabstimmung wurde die Vorlage mit 112 zu 77 Stimmen
angenommen. Die FDP.Liberale-Fraktion, fast die gesamte SVP-Fraktion sowie ein
Mitte-Mitglied stimmten gegen die Vorlage. 32

STANDESINITIATIVE
DATUM: 03.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Im Sommer 2021 liefen in mehreren Städten Bestrebungen, innerorts generell ein
Tempolimit von 30km/h einzuführen. Als Vorreiterin galt die Stadt Lausanne, die im
September 2021 generell Tempo 30 bei Nacht auf allen Hauptverkehrsstrassen, mit
Ausnahme der Hauptzufahrtsstrassen von den Autobahnausfahrten ins Stadtzentrum,
einführte. Auch in Bern waren bereits rund zwei Drittel des Strassennetzes
verkehrsberuhigt (Tempo 30 oder sogar 20). Im Juli 2021 gab sodann der Stadtrat von
Zürich bekannt, dass er bis ins Jahr 2030 schrittweise weitgehend Tempo 30 einführen
will. Für jene Strecken, an denen keine Anwohnenden unter dem Strassenlärm litten,
solle jedoch weiterhin Tempo 50 gelten.  
Das Thema fand auch nationale Beachtung. Die Befürwortenden dieser
Temporeduktion, wie etwa Nationalrätin Gabriela Suter (sp, AG), die eine diesbezügliche
parlamentarische Initiative einreichte, erhofften sich vor allem eine deutliche
Lärmreduktion sowie mehr Sicherheit für Fussgänger und Velofahrerinnen. Ausserdem
gingen sie davon aus, dass sich der Verkehr dadurch verflüssigen würde. Dem Argument
der Gegnerinnen und Gegner – beispielsweise in Person von LITRA-Präsident Martin
Candinas (mitte, GR) und von VöV-Direktor Ueli Stückelberger –, wonach durch diese
Temporeduktion der öffentliche Verkehr langsamer und dadurch unattraktiver sowie
teurer würde, widersprachen die Befürwortenden. So erwartete beispielsweise der
Zürcher Gemeinderat und VCS Zürich-Geschäftsleiter Markus Knauss (gp) keine
einschneidenden Einschränkungen für den öffentlichen Verkehr, da dieser mit
«separaten Busspuren, optimierten Lichtsignalschaltungen oder weiteren
Massnahmen» ohne grössere Zeiteinbussen zirkulieren dürfte (Knauss in der Aargauer
Zeitung). Der Tages-Anzeiger wies darauf hin, dass auch aus Gewerbekreisen starke
Kritik an der Temporeduktion geäussert wurde. Dieter Kläy (fdp), Zürcher FDP-
Kantonsrat und Ressortleiter beim SGV, sorgte sich dabei weniger um den öffentlichen
Verkehr, als vielmehr um den motorisierten Individualverkehr, den er durch die
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Temporeduktion drangsaliert sah. 33

Das ARE präsentierte im Dezember 2021 die Gesamtsicht zum Langsamverkehr in
Erfüllung der Postulate Burkart (fdp, AG; Po. 18.4291) und Candinas (mitte, GR; Po.
15.4038). In diesem Bericht wurde analysiert, wie eine optimale Nutzung der
Verkehrsflächen sichergestellt und wie das Nebeneinander der verschiedenen
Verkehrsteilnehmenden des Langsamverkehrs (bspw. Fussgänger, Velo- und E-
Bikefahrende) verbessert werden kann. Der Bundesrat kam im Bericht zum Schluss,
dass er sich bei den weiteren Arbeiten auf dem Gebiet des Langsamverkehrs an den
Zielen der Nachhaltigkeit und der Verkehrssicherheit orientieren wolle. Zudem
beabsichtigte er, einfachere und nachvollziehbare Regelungen für die Nutzung der
Verkehrsflächen zu schaffen. Demnach soll das Trottoir Personen, die zu Fuss
unterwegs sind, sowie kleineren Fahrzeugen, die ohne elektrischen Antrieb ausgestattet
sind, vorbehalten bleiben. Veloverkehrsflächen hingegen sollen für Fahrräder, E-Bikes
sowie rein elektrisch angetriebene Kleinfahrzeuge zugelassen sein, wobei schnelle E-
Bikes neu auch auf der Strasse verkehren dürfen. Zudem sollte die Verwendung von
grösseren Elektrofahrzeugen (bis zu einem maximalen Gewicht von 450kg) erleichtert
werden: Diese Fahrzeuge sollen neu auch auf den Veloverkehrsflächen unterwegs sein
dürfen, wenn sie nicht schneller als 25km/h fahren. Ergänzend wurde das UVEK damit
beauftragt, eine entsprechende Revision des Strassenverkehrsrechts zu erarbeiten. 34

POSTULAT
DATUM: 10.12.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Nationalrat befasste sich in der Wintersession 2021 mit dem Entwurf für ein neues
Veloweggesetz. Marco Romano (mitte, TI) und Frédéric Borloz (fdp, VD) stellten die
Vorlage vor, deren zentraler Aspekt in der Verpflichtung der Kantone lag, Velowegnetze
zu planen und zu realisieren. 
In der Eintretensdebatte hiessen Mitglieder der Grünen-, SP- und GLP-Fraktion die
Vorlage des Bundesrates – unter anderem mit Verweis auf die wichtige Rolle der
Veloförderung im Kampf gegen die Treibhausgase – gut und beabsichtigten, die
«Verwässerungen» (Aebischer; sp, BE), die der Ständerat vorgenommen hatte, wieder
rückgängig zu machen. Die Mitte- und die FDP.Liberalen-Fraktion wollten ebenfalls auf
die Vorlage eintreten, äusserten sich jedoch nicht mit demselben Enthusiasmus zur
Vorlage. Sie sahen vor allem «die Einräumung von Kompetenzen zugunsten von
Interessenorganisationen» (Fluri; fdp, SO) kritisch, womit Fluri insbesondere auf den
Beibezug von Velo-Fachorganisationen bei der Planung und dem Erhalt der
Velowegnetze anspielte. Die SVP-Fraktion hingegen sprach sich gegen das Gesetz aus.
Für sie bedeutete ein neues Gesetz mehr Ausgaben, welche die Auto- und
Lastwagenfahrer sowie die Kantone und Gemeinden berappen müssten. Zudem werde
der Ausbau der Velowege in der Stadt zu weniger Platz für die Autofahrer und auf dem
Land zum Verlust von Landwirtschaftsfläche führen, befürchteten die Sprechenden der
SVP-Fraktion. 
Im Anschluss an das unbestrittene Eintreten wurden die einzelnen Minderheitsanträge
debattiert, die sich um die Durchgängigkeit der Velowegnetze, um die Information der
Öffentlichkeit, um die Aufgliederung in Haupt- und Nebenrouten und um die Fristen für
die Umsetzung des Gesetzes drehten. Auch über den Einbezug und das
Verbandsbeschwerderecht von Interessenorganisationen im Bereich des Veloverkehrs
wurde – wie bereits im Ständerat – intensiv diskutiert. Die Minderheitsanträge wurden
allesamt abgelehnt. In Übereinstimmung mit den Anträgen der Kommissionsmehrheit
blieb der Nationalrat somit fast gänzlich auf der Linie des Ständerats. Allerdings wurde
der Entscheid des Ständerates korrigiert, wonach die Velowegnetze nur «möglichst»
sicher und die Streckenführung nur «möglichst» direkt sein solle. In der Version des
Nationalrates müssen sie demnach «sicher» und «direkt» sein. Auch beim Ersatz von
Velowegen entschied sich der Nationalrat für eine strengere Formulierung: Er strich
den Passus, dass ein «ausgewiesenes öffentliches Interesse» an einem Ersatz vorliegen
müsse; somit müssten Velowege in jedem Fall ersetzt werden. 
In der Gesamtabstimmung nahm die grosse Kammer den Entwurf mit 135 zu 50
Stimmen bei 3 Enthaltungen an. Lediglich die fast geschlossen stimmende SVP-Fraktion
lehnte die Vorlage ab. 35

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.12.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

01.01.65 - 01.01.23 18ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



In der Wintersession 2022 befasste sich die grosse Kammer als Erstrat mit der
Änderung des Schwerverkehrsabgabegesetzes. Marco Romano (mitte, TI) führte für die
KVF-NR in die Vorlage ein und erläuterte, dass der vom Bundesrat vorgeschlagene neue
Ansatz für die Erhebung der LSVA eine Harmonisierung mit dem europäischen System
mit sich bringe und die Erhebung der Steuer vereinfache. Dadurch werde der
Verwaltungsaufwand für den Schwertransportsektor und den Staat verringert. Die
Kommission begrüsse die Vorlage, führte Romano weiter aus; einziger strittiger Punkt
sei die Bemessungsgrundlage für Anhänger von Lastwagen, wozu ein Minderheitsantrag
Schaffner (glp, ZH) vorliege. Die Mehrheit der Kommission sei der Ansicht, dass die
Berechnung der LSVA gemäss Vorlage des Bundesrates und damit weiterhin gleich wie
bisher erfolgen soll, also in Abhängigkeit von Fahrleistung, Emissionsklasse und
Gesamtgewicht. Dies solle sowohl für Zugfahrzeuge als auch für Anhänger und Auflieger
gelten. Anschliessend erläuterte Barbara Schaffner ihren Minderheitsantrag. Dieser
bedeute eine Vereinfachung der LSVA-Bemessung für Anhänger, da die Berechnung nur
anhand der Anzahl Achsen vorgenommen würde, was überdies dem europäischen
Standard entspreche. Diese Vereinfachung würde der Bundeskasse Einsparungen von
CHF 50 Mio. in zehn Jahren einbringen, schloss Schaffner. Finanzminister Maurer
sprach sich im Namen des Bundesrates gegen den Minderheitsantrag aus. Seit der
Einführung der LSVA, als bei der Bemessungsgrundlage auf das Gesamtgewicht
abgestellt wurde, hätten viele Transportunternehmen in entsprechend leichtes Material
investiert. Man solle daher nun nicht nachträglich die Spielregeln ändern, «denn das
System funktioniert so». 
Abschliessend schritt der Nationalrat zu den Abstimmungen und trat ohne Gegenantrag
auf den Entwurf ein. Die Minderheit Schaffner fand nur bei SP, Grünen und
Grünliberalen Zustimmung und wurde mit 110 zu 83 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
abgelehnt. In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat den Entwurf einstimmig an;
ebenso einstimmige Zustimmung fand der entsprechende Finanzierungskredit. 36

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.12.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Eisenbahn

Marco Romano (mitte, TI) forderte in einer im Juni 2020 eingereichten Motion, dass das
Mendrisiotto ins Intercity-Streckennetz des Fernverkehrs eingebunden wird. Der
Fahrplanentwurf 2021 fokussiere im Tessin nur auf die Verbindungen zwischen Lugano,
Bellinzona und Locarno, während das Mendrisiotto vergessen gehe. Diese Region
verfüge aber über eine «hochentwickelte und internationale Wirtschafts- und
Industriestruktur» und müsse entsprechend behandelt werden. Der Bundesrat
beantragte die Ablehnung der Motion; er argumentierte, dass das Mendrisiotto mit der
Inbetriebnahme des Ceneri-Basistunnels direkt und rasch an die grösseren Zentren des
Tessins angeschlossen worden sei. Auch die Verbindungen nach Italien seien bereits
verbessert worden. Zudem gehe der Entscheid, die Intercity-Züge in Mendrisio nicht
mehr halten zu lassen, auf eine Vereinbarung zwischen dem Kanton Tessin und den SBB
zurück. Auch bei der Planung des Ausbauschritts STEP 2035 habe der Kanton Tessin
keine anderslautenden Forderungen gestellt. Sollte sich die diesbezügliche Haltung in
Zukunft ändern, werde der Kanton Tessin im Rahmen des nächsten Ausbauschritts
einen entsprechenden Antrag stellen können. Der Vorstoss wurde im Nationalrat in der
Sommersession 2022 behandelt und mit 102 zu 71 Stimmen bei 10 Enthaltungen
angenommen, wobei es eine seltene Koalition aus Rechts- und Öko-Parteien zu
verzeichnen gab: Die ablehnenden Stimmen stammten von Mehrheiten der SVP-, der
FDP.Liberalen- und der Grünen-Fraktionen sowie von einer Minderheit der GLP-
Fraktion. 37

MOTION
DATUM: 02.06.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

In der Wintersession 2022 befasste sich der Ständerat mit der Forderung von Marco
Romano (mitte, TI), das Mendrisiotto ins Intercity-Streckennetz des Fernverkehrs
einzubinden. Wie Kommissionssprecher Stefan Engler (mitte, GR) berichtete,
beantragte die vorberatende KVF-SR mit 10 zu 2 Stimmen bei 1 Enthaltung, die Motion
anzunehmen. Engler argumentierte, dass Mendrisio als Zentrum einer
einwohnerstarken Agglomeration mit dem Halt der IC-Züge verkehrsmässig stark
aufgewertet würde, was der «territorialen Dynamik in der wachsenden Region
Mendrisiotto» gerecht würde. Der Tessiner Standesvertreter Chiesa (svp, TI) pflichtete
ihm bei, dass die derzeitige Einbindung des Mendrisiotto in das
Eisenbahnfernverkehrsnetz nicht seiner geoökonomischen Bedeutung entspreche.
Verkehrsministerin Sommaruga hingegen wies darauf hin, dass das Mendrisiotto bereits
sehr gut an den öffentlichen Verkehr angeschlossen sei. Sie plädierte dafür, im Falle von
Mendrisio kein Präjudiz zu schaffen, ansonsten könnten noch sehr viele andere
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Regionen oder kleinere Städte auf eine Haltestelle im IC-Streckennetz pochen.
Ausserdem sei es wenig stufen- und sachgerecht, wenn die eidgenössischen Räte
begännen, einzelne Stationen des IC-Netzes zu bestimmen. Angesichts des klaren
Abstimmungsresultats in der Kommission pochte die Verkehrsministerin jedoch nicht
auf eine Abstimmung, so dass der Ständerat die Motion stillschweigend annahm. 38

Agglomerationsverkehr, öffentlicher Verkehr

Die beiden Räte beugten sich in der Wintersession 2021 über das zweite
Massnahmenpaket zur Unterstützung des öffentlichen Verkehrs in der Covid-19-Krise.
Im Nationalrat lag ein Minderheitsantrag auf Nichteintreten vor. Benjamin
Giezendanner (svp, AG) erläuterte für diese Minderheit, dass ihm vor allem die geplante
weitere Unterstützung des Schienengüterverkehrs ein Dorn im Auge sei. Hier gehe es
nicht mehr darum, Covid-19-bedingte Ausfälle auszugleichen, sondern darum,
«strukturelle Defizite zu decken, sei es bei der Alptransit Gotthard AG oder bei SBB
Cargo». Der Nationalrat lehnte den Nichteintretensantrag der Minderheit jedoch ab.
Ebenso erging es weiteren Minderheitsanträgen von linker und rechter Seite, welche
eine Fortführung der Unterstützungsmassnahmen bis mindestens Ende 2022 (Pult; sp,
GR) respektive eine kürzere Dauer der Unterstützung des touristischen Verkehrs
(Giezendanner) verlangt hatten. Angenommen wurde hingegen ein weiterer Antrag
Giezendanner, wonach die Betreiber touristischer Angebote zuerst alle Reserven
aufbrauchen müssen, bevor sie Unterstützungsleistungen erhalten. Einstimmig
angenommen wurde auch ein Antrag Romano (mitte, TI), die Vorlage dem fakultativen
Referendum zu unterstellen. In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat die
Vorlage mit 131 zu 47 Stimmen bei 7 Enthaltungen deutlich an. Lediglich in der SVP-
Fraktion gab es eine Nein-Mehrheit.
Der Ständerat befasste sich rund eine Woche später mit der Vorlage und folgte dem
Nationalrat in fast allen Punkten. Einzig zu den Reserven der Betreiber touristischer
Angebote vertrat die kleine Kammer eine andere Meinung. Sie entschied, dass diese
Anbieter bereits Unterstützung erhalten sollen, wenn die Ausfälle grösser sind als ein
Drittel der zwischen 2017 und 2019 gebildeten Reserven. 
Diese Differenz konnte bereits zwei Tage später behoben werden, als der Nationalrat
der Version des Ständerates folgte. Die beiden Räte stimmten der Vorlage in den
Schlussabstimmungen deutlich zu. Die grosse Kammer tat dies mit 145 zu 44 Stimmen
bei 6 Enthaltungen, die kleine Kammer mit 40 zu 0 Stimmen bei 4 Enthaltungen. 39

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.12.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Raumplanung und Wohnungswesen

Wohnungsbau und -eigentum

Im Mai 2021 veröffentlichte die Blick-Zeitung Recherchen, gemäss denen die Lex Koller
im Kanton Bern in mehreren Fällen nur mangelhaft umgesetzt worden sei.
Ausländerinnen und Ausländer dürfen im Kanton Bern wegen dem Bundesgesetz über
den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (Lex Koller) nur unter
strengen Auflagen Grundstücke erwerben. Konkret dürfen ausländische Personen nur
ein Grundstück erwerben, das maximal 1000 Quadratmeter gross ist und nicht mehr als
200 Quadratmeter Wohnfläche aufweist. Der Blick zeigte nun aber Beispiele, in denen
reiche Russen, Omani oder Neuseeländer in Ferienorten wie Grindelwald, Gstaad oder
Brienz entweder zu grosse oder zu viele Grundstücke erworben hatten. Die lokalen
Behörden würden derweil «bei Bewilligungen beide Augen zudrücken, Ausnahmen zur
Regel werden lassen und Auflagen nicht kontrollieren», so der Blick. SP-Nationalrätin
Jacqueline Badran (sp, ZH) reagierte in dem Zeitungsartikel empört über die
Entdeckungen und zeigte sich überzeugt, dass diese nur die Spitze des Eisbergs seien.
Sie forderte eine Verbesserung der Umsetzung der Lex Koller und drohte ansonsten mit
einer Volksinitiative. Auch die Nationalräte Martin Candinas (mitte, GR) und Erich von
Siebenthal (svp, BE) kamen im Zeitungsartikel zu Wort und forderten, dass die
bestehenden Gesetze besser eingehalten werden. 40
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Martin Candinas (mitte, GR) reichte im Juni 2020 eine parlamentarische Initiative zum
Zweitwohnungsgesetz (ZWG) ein. Mit der Initiative forderte Candinas, dass die
Bestimmungen im ZWG bezüglich des Abbruchs und Wiederaufbaus von altrechtlichen
Wohnungen – Wohnungen, die 2012, im Jahr der Abstimmung über die
Zweitwohnungsinitiative, bereits bestanden hatten – in dreierlei Hinsicht gelockert
werden sollen. Erstens sollen bei der gesetzlich bereits jetzt erlaubten maximal 30-
prozentigen Erweiterung der Hauptnutzfläche neu auch zusätzliche Wohnungen
geschaffen werden dürfen. Damit könnte gemäss dem Initianten die aktuelle
Wohnfläche effizienter genutzt werden, ohne zusätzliche Fläche an Zweitwohnungen zu
schaffen. Zweitens soll neu auch bei einem Abbruch und Wiederaufbau eines
betroffenen Objekts eine Erweiterung der Hauptnutzfläche um 30 Prozent möglich
sein. Und drittens soll bei wiederaufgebauten Gebäuden der Standort innerhalb des
Grundstücks frei gewählt werden dürfen, denn die derzeitige Bestimmung beschränke
die Eigentumsfreiheit unnötig. Ohne die Änderungen seien die erwähnten drei Dinge in
Gemeinden mit einem Zweitwohnungsanteil von über 20 Prozent derzeit nicht
uneingeschränkt möglich, da die Bauten sonst ihren Status als Gebäude, in denen die
Art der Wohnnutzung frei wählbar ist, verlieren würden. Laut dem Initianten seien diese
Änderungen aber wichtig, denn die aktuellen Bestimmungen zu den altrechtlichen
Bauten würden in den betroffenen Gebieten «enormen Schaden für die Wirtschaft
[anrichten]». So würden deswegen etwa dringend notwendige Investitionen in
Altliegenschaften nicht getätigt. Seine Initiative achte zudem die Grundanliegen des
Initiativkomitees der Zweitwohnungsinitiative, nämlich dass keine neuen
Zweitwohnungen auf der grünen Wiese mehr gebaut werden sollen und dass es keine
Kulturlandverschwendung und keine weitere Zersiedelung mit Zweitwohnungen mehr
geben soll. 

Die UREK-NR nahm sich die Initiative im Mai 2021 vor. Sie beschloss dabei mit 13 zu 10
Stimmen, der Initiative Folge zu geben. Die Mehrheit der Kommission war der Meinung,
dass die Auflagen des Zweitwohnungsgesetzes zu streng seien und Investitionen in
bestehende Erstwohnungsbauten hemmten. Weiter sei es gerade in Dörfern, die gegen
Abwanderung kämpfen, wichtig, dass die einheimische Bevölkerung in Bauten
investieren könne. Die Kommissionsmehrheit teilte zudem die Ansicht des Initianten,
dass die Änderungen mit der Zweitwohnungsinitiative kompatibel seien. Die
Kommissionsminderheit hingegen erachtete die aktuellen Erweiterungsmöglichkeiten
als ausreichend und plädierte dafür, den bei der Ausarbeitung des ZWG erreichten
Kompromiss zu respektieren. Im August 2021 beschäftigte sich die UREK-SR mit der
Initiative. Die dabei hervorgebrachten Argumente waren sehr ähnlich zu denen in ihrer
Schwesterkommission. Die Befürworterinnen und Befürworter fügten zusätzlich an,
dass mit den Änderungen sinnvolle energetische Sanierungen erleichtert werden
könnten. Die Gegnerschaft nannte die geforderten Änderungen derweil «teilweise
verfassungswidrig». Am Schluss stimmte eine klare Mehrheit von 8 zu 2 Stimmen für
Folgegeben. Als nächstes ist es nun an der UREK-NR, auf Basis der Initiative einen
Erlassentwurf zu erarbeiten. 41

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.05.2021
ELIA HEER

Die UREK-NR gab Anfang November 2022 bekannt, dass sie einen von ihr
ausgearbeiteten Entwurf basierend auf der parlamentarischen Initiative Candinas
(mitte, GR) für eine Änderung des Zweitwohnungsgesetzes in die Vernehmlassung gibt.
Der Entwurf betrifft Wohnhäuser in Gemeinden mit einem Zweitwohnungsanteil von
über 20 Prozent. Ziel sei es, für altrechtliche Wohnhäuser – sprich Wohnhäuser, die vor
der Annahme der Zweitwohnungsinitiative im Jahr 2012 gebaut worden sind – neue
Möglichkeiten bei der Erweiterung der Hauptnutzfläche und der Unterteilung in
verschiedene Wohnungen zu schaffen. Konkret dürften solche Wohnhäuser neu ohne
Nutzungsbeschränkungen gleichzeitig vergrössert und in verschiedene Erst- oder
Zweitwohnungen unterteilt werden. Ausserdem soll die Hauptnutzfläche im Rahmen
von Ersatzneubauten gegenüber dem abgerissenen Gebäude um 30 Prozent grösser
gebaut werden dürfen, ohne dass die Nutzung beschränkt wird. 

Der Entwurf wurde von der Kommission mit 14 zu 10 Stimmen verabschiedet. Die
Kommissionsmehrheit zeigte sich überzeugt, dass die Änderungen eine verdichtete
Bauweise und die Entwicklung der Bergregionen erlauben und so der einheimischen
Bevölkerung zu Gute kommen werden. Ausserdem erhoffte sie sich, dass die neuen
Möglichkeiten energetische Sanierungen attraktiver machen würden. In den Augen der
ablehnenden Kommissionsminderheit sind die vorgeschlagenen Änderungen jedoch
verfassungswidrig und würden den Umnutzungsdruck auf altrechtliche Erstwohnungen
erhöhen. Eine zweite Minderheit hatte zudem vorgeschlagen, die Neuregelung auf
Gemeinden zu beschränken, die durch das kantonale Recht explizit bezeichnet werden.
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Damit könnte ihrer Ansicht nach die Kompetenz der Kantone gestärkt und die
raumplanerische Qualität gefördert werden. Die Vernehmlassungsfrist wurde auf den
17. Februar 2023 angesetzt. 42

Umweltschutz

Klimapolitik

In der Frühjahressession 2022 diskutierte der Nationalrat während mehreren Sitzungen
ausführlich über die «Gletscher-Initiative» sowie über den dazugehörigen direkten
Gegenentwurf des Bundesrates. Der indirekte Gegenvorschlag zur Initiative war
eigentlich noch nicht Gegenstand der Beratungen, es wurde aber bereits deutlich, dass
zahlreiche Parlamentarierinnen und Parlamentarier grosse Hoffnungen in ihn setzten.
Diese Hoffnungen umschrieb etwa Mitte-Nationalrätin Priska Wismer-Felder (mitte, LU)
exemplarisch: Ihre Fraktion erachtete den indirekten Gegenvorschlag als den richtigen
Weg, zumal er neben den Zielen auch die dafür nötigen Massnahmen enthalte und
schneller wirke als eine Verfassungsänderung. Auch auf das an der Urne abgelehnte
CO2-Gesetz sowie auf den Krieg in der Ukraine wurde in der Debatte mehrmals Bezug
genommen: Während beispielsweise Philipp Kutter (mitte, ZH) betonte, dass das
Parlament aufgrund der Befindlichkeit der Stimmbevölkerung bei dieser Vorlage nun
insbesondere Rücksicht auf die sozialverträgliche Ausgestaltung der Klimapolitik
nehmen müsse, argumentierte Delphine Klopfenstein Broggini (gp, GE) im Hinblick auf
den Ukraine-Krieg, dass ein Verzicht auf Erdgas und -öl nicht nur dem Klimaschutz
diene, sondern auch die energiepolitische Souveränität sichere und die Abhängigkeit
von autoritären Staaten verringere. Des Weiteren wurde aus den Voten der Fraktionen
und aus der anschliessenden freien Debatte deutlich, dass die meisten
Parlamentarierinnen und Parlamentarier die Ansicht vertraten, dass der Klimaschutz
vorangebracht werden müsse. Auch die SVP-Fraktion biete Hand zu Lösungen für die
Klimapolitik, die ein « vorteilhafte[s] Kosten-Nutzen-Verhältnis» aufwiesen, wie
Christian Imark (svp, SO) ausführte. Die SVP-Fraktion sei jedoch nicht bereit, fossile
Energieträger zu verbieten, ohne zu wissen, wie und wann diese ersetzt werden können,
ergänzte Pierre-André Page (svp, FR).
Die Kommission hatte sich im Vorfeld der Session mehrheitlich dafür ausgesprochen,
die Initiative abzulehnen und stattdessen dem direkten Gegenentwurf zuzustimmen. Es
lagen jedoch zwei Minderheitsanträge vor: Der Antrag der Minderheit Nordmann (sp,
VD) forderte, sowohl die Initiative als auch den direkten Gegenentwurf anzunehmen
und den Gegenentwurf in der Stichfrage vorzuziehen; der Antrag der Minderheit Egger
(gp, TG) wollte die Initiative annehmen und gar nicht erst auf den direkten
Gegenentwurf eintreten. Beide Anträge wurden jedoch vom Nationalrat verworfen:
Zuerst sprach sich dieser mit 108 zu 70 Stimmen (bei 14 Enthaltungen) für Eintreten auf
den direkten Gegenentwurf aus, wobei sich die Fraktionen der Grünen und der SVP
geschlossen gegen Eintreten aussprachen (respektive der Stimme enthielten). In der
Folge scheiterte auch der Minderheitsantrag Nordmann mit 89 zu 99 Stimmen (bei 4
Enthaltungen). Nebst den geschlossen stimmenden SP-, GLP- und Grünen-Fraktionen
hatten sich auch einige Mitglieder der Mitte-Fraktion für eine doppelte Ja-Empfehlung
ausgesprochen. Damit empfahl die grosse Kammer den Stimmbürgerinnen und
Stimmbürgern die Volksinitiative zur Ablehnung.
Am direkten Gegenentwurf wurden sodann noch einige wenige Änderungen
vorgenommen: Eine Mehrheit hiess einen Antrag Pult (sp, GR), gemäss welchem die
Klimapolitik die Rand- und Bergregionen aufgrund ihrer besonderen Situation
unterstützen soll, gut. Ebenfalls mehrheitlich unterstützt wurde ein Antrag Romano
(mitte, TI) betreffend den Absenkpfad der Treibhausgasemissionen: So müsse das
zukünftige Gesetz in Umsetzung der Verfassung «Zwischenziele [benennen], die zu
einer über die Zeit gleichmässigen Reduktion der Treibhausgasemissionen führen, und
[...] die zur Erreichung der Zwischenziele erforderlichen Instrumente [regeln]». 
Abgelehnt wurden hingegen zwei Anträge Nordmann und Klopfenstein Broggini:
Während der Antrag Nordmann ein Programm für den raschen Austausch von Gas-, Öl-
und Elektrowiderstandsheizungen gefordert hatte, verlangte der Antrag Klopfenstein
Broggini, dass die Schweiz das Ziel von netto Null Treibhausgasemissionen bereits im
Jahr 2040, spätestens aber im Jahr 2050 erreicht. Die Mehrheit des Rates blieb aber
beim Zeithorizont von 2050.
In der Gesamtabstimmung wurde der direkte Gegenwurf mit 104 zu 67 Stimmen bei 21
Enthaltungen angenommen. Wie bereits bei der Eintretensabstimmung stimmten nebst
der Mehrheit der SVP-Fraktion auch die Grünen geschlossen gegen den Entwurf, da sie
die Volksinitiative bevorzugten. Die vielen Enthaltungen stammten von zahlreichen SVP-
Mitgliedern sowie von einzelnen Exponentinnen und Exponenten der Mitte-, der
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FDP.Liberalen und der SP-Fraktionen. 43

In den letzten Tagen der Herbstsession 2022 konnten die Räte die Differenzen im
indirekten Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative ausräumen und die Beratung dazu
somit abschliessen.
Der Ständerat bereinigte die Vorlage, indem er alle vom Nationalrat vorgenommenen
Änderungen am Entwurf 4 zum Ausbau der Photovoltaik und zum Wasserkraftwerk
Grimsel stillschweigend guthiess. Gemäss Kommissionssprecherin Elisabeth Baume-
Schneider (sp, JU) habe die UREK-SR zwar in Erwägung gezogen, noch Änderungen
anzubringen. Da sie die Beratung aber noch in der Herbstsession abschliessen wollte,
habe sie sich dagegen entschieden. Baume-Schneider erläuterte, dass der Nationalrat
im Vergleich zu seinen früheren Entscheiden wieder stärker auf die
Interessenabwägung zwischen Energieproduktion und Naturschutz gesetzt habe und
der Entwurf nun in Bezug auf die Einhaltung der Verfassung ausgewogener sei.
Bundesrätin Simonetta Sommaruga lobte die Räte dafür, dass diese das vorliegende
Gesetz in so rascher Zeit und in guter Zusammenarbeit erschaffen hatten. Es werde –
zusammen mit dem Mantelerlass – einen Beitrag dazu leisten, dass die Schweiz beim
Ausbau der erneuerbaren Energien vorwärtskommt. 
An den beiden darauffolgenden Tagen stimmten die beiden Räte der
Dringlichkeitsklausel zu. 
Am Tag der Schlussabstimmungen musste sich der Nationalrat noch mit einem
Ordnungsantrag von Michael Graber (svp, VS) auf Rückweisung an die
Redaktionskommission befassen. Dieser bemängelte, dass die Redaktionskommission in
Absprache mit den UREK-Präsidien beschlossen hatte, den ursprünglichen Titel des nun
beschlossenen Gesetzes zu ergänzen. Dieses sollte gemäss Redaktionskommission von
«Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz» zu «Bundesgesetz über die Ziele im
Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit» geändert werden.
Marco Romano (mitte, TI) erläuterte daraufhin im Namen der Redaktionskommission,
dass am Titel eines Gesetzes ersichtlich sein sollte, worum es darin geht. Daher habe
die Redaktionskommission entschieden, den Titel zu ergänzen. Anschliessend wurde
der Ordnungsantrag von Michael Graber mit 143 zu 50 Stimmen abgelehnt; lediglich die
geschlossen stimmende SVP-Fraktion votierte für den Antrag.
Am letzten Tag der Herbstsession 2022 standen in den beiden Räten die
Schlussabstimmungen an. Im Nationalrat kündigte Michael Graber im Rahmen der
Fraktionserklärungen an, dass die SVP das Referendum gegen die Vorlage ergreifen
werde. 
Anschliessend nahm die grosse Kammer das Bundesgesetz über die Ziele im
Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit mit 139 zu 51
Stimmen bei 2 Enthaltungen an. Die ablehnenden Stimmen stammten von der SVP-
Fraktion sowie von einem Mitglied der FDP.Liberalen-Fraktion. Die Änderung des
Energiegesetzes (Ausbau der Photovoltaik und Wasserkraftprojekt Grimsel) nahm der
Nationalrat mit 147 zu 23 bei 22 Enthaltungen an. Während die meisten der
ablehnenden Stimmen aus den Reihen der SVP-Fraktion stammten, ging die Mehrheit
der Enthaltungen auf das Konto der Grünen-Fraktion. 44
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Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Asylpolitik

Nachdem der Bundesrat im Januar 2021 den Entwurf der SPK-NR zur Änderung des
Asylgesetzes (AsylG), gutgeheissen hatte, widmete sich der Nationalrat in der
Sondersession 2021 als Erstrat dem Entwurf. Konkret schlug die SPK-NR vor, dem SEM
das Recht zu erteilen, im Rahmen des Asyl- oder Wegweisungsverfahrens die mobilen
Datenträger von Asylbewerbenden zu verwenden, deren Identität nicht anders
festgestellt werden kann. Die Feststellung der Identität, der Staatsangehörigkeit und
des Fluchtweges sei ein wichtiger Faktor für die Geschwindigkeit der Asylverfahren,
insbesondere bei Personen, die keine Papiere mit sich tragen – was auf 70 bis 80
Prozent der Asylbewerbenden zutreffe. Die Möglichkeit zur Nutzung von Mobiltelefonen
im Rahmen der Mitwirkungspflicht würde diesen Vorgang und somit das gesamte
Verfahren beschleunigen, was wünschenswert sei, erklärte Marco Romano (mitte, TI) im
Namen der Kommissionsmehrheit. Der zweite Kommissionssprecher, Damien Cottier
(fdp, NE), erläuterte weiter, dass es das Ziel dieses Entwurfes sei, eine Brücke zu
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schlagen zwischen dem nötigen Zugang zu verlässlichen Informationen über die
Identität der Antragstellenden und deren Privatsphäre. Letztere werde unter anderem
dadurch sichergestellt, dass die Herausgabe der Datenträger nur als Ultima Ratio
vorgesehen sei. Weiter solle die betroffene Person über die genauen Massnahmen und
die Vorgehensweise informiert werden und in Begleitung eines Rechtsbeistandes bei
der Auswertung persönlich anwesend sein. Ausserdem dürfe die Aushändigung nicht
erzwungen werden und der Bundesrat solle nach drei Jahren eine Evaluation dieser
Massnahmen vornehmen und einen entsprechenden Bericht veröffentlichen. Gregor
Rutz (svp, ZH), auf dessen parlamentarische Initiative dieser Gesetzesentwurf
zurückging, betonte im Namen der SVP-Fraktion, dass die Daten dabei helfen könnten,
den Kampf gegen Schlepper-Netzwerke voranzubringen, und vielleicht sogar dabei,
Kriegsverbrechen aufzudecken. Auch der Bundesrat sprach sich für die beantragte
Gesetzesrevision aus, wobei er insbesondere die Regeln zur Wahrung der
Verhältnismässigkeit und des Datenschutzes befürworte, wie Bundesrätin Karin Keller-
Sutter ausführte.
Eine Minderheit um Balthasar Glättli (gp, ZH) wollte nicht auf die Vorlage eintreten, weil
es das offensichtliche Ziel dieser Vorlage sei, dass Asylsuchende leichter abgewiesen
und zurückgeführt werden können. Daten aus Deutschland zeigten, dass das Auswerten
von mobilen Datenträgern fehleranfällig sei und oft nicht den gewünschten Effekt
bringe. So habe nur in seltenen Fällen ein Widerspruch zu den Aussagen der
betroffenen Personen aufgedeckt werden können. Für einen solch kleinen «materiellen
Bonus» sei das Verfahren schlicht zu teuer und zu aufwendig, wie Glättli erklärte. Ada
Marra (sp, VD) ergänzte, es sei höchst problematisch, dass mit dieser Gesetzesänderung
den Asylsuchenden faktisch mehr Privatsphäre abgesprochen werde als
Schwerverbrecherinnen und Schwerverbrechern; um die Daten der mobilen
Datenträger in einem Strafverfahren durchsuchen zu dürfen, sei nämlich ein
richterlicher Entscheid nötig, was hier nicht vorgesehen sei. Ähnlich schien es auch das
UNHCR zu sehen, welcher sich in einer Stellungnahme kritisch zur vorgeschlagenen
Gesetzesänderung geäussert hatte. Das Hochkommissariat hatte moniert, der starke
Eingriff in die Privatsphäre der Schutzsuchenden, welche völkerrechtlich sowie durch
die Bundesverfassung geschützt sei, werde zu wenig gut geregelt. Des Weiteren sei es –
mit Blick auf die auch von Balthasar Glättli angesprochenen Evaluationen aus
Deutschland – zu bezweifeln, dass die Massnahme wirklich das gewünschte Ziel
erreiche. Gegen den Widerstand von Links-Grün trat der Nationalrat schliesslich mit
122 zu 65 Stimmen auf die Vorlage ein.
In der Detailberatung forderte Gregor Rutz, dass die mobilen Geräte bei Asylverfahren
und Wegweisungsverfahren für fünf Tage zwangsweise entzogen werden dürfen, sollte
eine betroffene Person diese nicht freiwillig abgeben. Rutz argumentierte, dieser
Zwang könne auch präventiv wirken und die Gesuchstellenden dazu bewegen, von
selbst aktiv mitzuwirken. Da dies lediglich die Klärung der Identität betreffe, gehe dieser
Vorschlag zu weit, fand jedoch Kurt Fluri (fdp, SO), insbesondere da bereits die
Verweigerung per se in den Asylentscheid mit einfliessen werde. Céline Widmer (sp, ZH)
fügte an, dass auch der EDÖB klar vermerkt habe, dass die Durchsuchung der Daten nie
unter Zwang geschehen dürfe. Und auch der Bundesrat habe in seiner Stellungnahme
deutlich gemacht, dass ein Zwang die Verhältnismässigkeit verletzen würde, die nötig
ist, um ein Grundrecht einzuschränken, führte Damien Cottier weiter aus. In der Folge
lehnte der Nationalrat diese Forderung mit 117 zu 70 Stimmen bei einer Enthaltung ab,
wobei sich neben der geschlossenen SVP-Fraktion auch die Hälfte der Mitte-Fraktion
sowie einzelne Stimmen aus der FDP.Liberalen-Fraktion dafür aussprachen. Auf der
anderen Seite versuchte Ada Marra ebenso erfolglos, die Regelung, dass Mobiltelefone
beim Asylverfahren oder bei Rückweisungen genutzt werden dürfen, ganz zu streichen.
Unterstützung erhielt sie aus der eigenen sowie der Grünen Fraktion. Ihre beiden
Einzelanträge wurden somit mit 121 zu 65 Stimmen bei einer Enthaltung abgelehnt.
In einem zweiten Block wurde in insgesamt fünf Anträgen geklärt, welche Daten
erhoben, wie lange sie gespeichert und wie sie verarbeitet werden dürfen. Auch hier
lehnte der Nationalrat alle Minderheiten und Einzelanträge ab und stimmte somit dem
Entwurf der SPK-NR unverändert zu. Gregor Rutz forderte etwa zum einen, dass die
Notwendigkeit und die Verhältnismässigkeit des Verfahrens nicht in jedem Einzelfall
neu geprüft werden müssen, und zum anderen, dass die betroffene Person nicht über
das Verfahren aufgeklärt werden muss. Das Verfahren solle laut Rutz nicht zuletzt im
Sinne der Betroffenen «fair, korrekt, aber auch effizient» sein, weshalb diese
zeitintensiven Bedingungen zu streichen seien. Ausserhalb der Fraktionen der SVP und
der Mitte erhielten die Anträge von Rutz allerdings keine Zustimmung. Es sei wichtig,
dass die Menschen verstünden, worum es gehe und was mit ihren Daten passiere,
verteidigte Kommissionssprecher Cottier die Auflagen. Céline Widmer (sp, ZH)
übernahm zudem zwei Minderheitsanträge von Angelo Barrile (sp, ZH) für eine
Verstärkung des Datenschutzes, die allerdings ebenfalls ausschliesslich von Mitgliedern
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der SP-, der Grünen- und der Grünliberalen-Fraktion unterstützt wurden und somit mit
111 zu 79 Stimmen abgelehnt wurden.
In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat den Entwurf der SPK-NR mit 123 zu 65
Stimmen gegen den Willen der SP- und der Grünen-Fraktion sowie einem Mitglied der
Grünliberalen an. Damit ging das Geschäft weiter an den Ständerat. 45

Familienpolitik

Dass die «Ehe für alle» an der Urne wohl angenommen werden würde, zeichnete sich
bereits relativ früh in der Abstimmungskampagne ab. Schon die ersten Umfragen von
Tamedia und SRG ab Mitte August zeigten komfortable Mehrheiten für die Vorlage von
weit über 60 Prozent, woraufhin die Medien die Abstimmung bereits für gewonnen
erklärten. Dies tat der Intensität, mit der sie über die Abstimmungsvorlage berichteten,
indes keinen Abbruch. Häufig porträtierten sie gleichgeschlechtliche Paare oder
homosexuelle Prominente, die der Vorlage ein Gesicht gaben. Weiter machte die
Befürwortendenseite zwar nicht mit einer breiten Inseratekampagne, aber vor allem mit
bunten Aktionen auf sich aufmerksam, welche die Medien in Druckerschwärze
übersetzten. So planten die Befürwortenden zum Kampagnenstart Ende Juni Aktionen
in zwanzig Städten, führten Hochzeitszeremonien auf dem Berner Helvetiaplatz durch
oder weibelten an Pride-Umzügen für die Vorlage. Über 20'000 Teilnehmende
verzeichnete etwa die Zurich Pride, nachdem LGBTQ+-Organisationen auf die
«wichtigste gesellschaftspolitische Abstimmung seit Jahrzehnten» hingewiesen und zur
Teilnahme an der Demonstration durch die Innenstadt aufgerufen hatten. Beim Umzug
mit dabei waren nicht nur Angehörige der LGBTQ+-Gemeinschaft, sondern unter
anderem auch Grossunternehmen wie IKEA, UBS und Swiss sowie Sektionen der Polizei
und der Armee. Dass die Unterstützung in der Gesellschaft ausgesprochen breit war,
zeigte sich somit also nicht nur an der klar positiven Tonalität in den Medien, welche
das FÖG festgestellt hatte, oder an der öffentlichen Unterstützung durch viele
Prominente, sondern auch durch klare Positionsbezüge von Unternehmen  –  ein in der
Schweiz während Abstimmungskampagnen eher selten beobachteter Umstand. Dass
sich IKEA in einen Schweizer Abstimmungskampf einschaltete, war indes nicht ganz neu:
Bereits im Vorjahr hatte sich das Möbelunternehmen mit Inseraten und Clips für die
Einführung des Vaterschaftsurlaubs ausgesprochen.

Das im Abstimmungskampf immer wieder vorgebrachte Argument der Befürwortenden
lautete, dass es die Annahme der Vorlage ermögliche, eine nach wie vor bestehende
und für viele Menschen unbegründet erscheinende rechtliche Ungleichbehandlung zu
beseitigen, ohne dass anderen Personen daraus Nachteile erwachsen würden. Es sei
nicht die Aufgabe des Staates, private Beziehungen zu werten oder Menschen
vorzuschreiben, wie sie ihr Privat- und Familienleben zu führen hätten, führte
Bundesrätin Keller-Sutter an ihrer Medienkonferenz zur Eröffnung der
Abstimmungskampagne weiter aus. Mit der zivilen Ehe könnten Ungleichheiten für
gleichgeschlechtliche Paare in Bezug auf die gemeinsame Adoption, den Zugang zu
Fortpflanzungsmedizin und bei der Einbürgerung beseitigt werden, die trotz der
Möglichkeit der eingetragenen Partnerschaft bisher fortbestanden hätten. Zudem
hätten Studien gezeigt, «dass für die Entwicklung der Kinder nicht die
Familienkonstellation entscheidend ist, sondern die Fürsorge und die Zuwendung, die
sie in der Familie erhalten». Dies brachte die Bundesrätin vor, um eines der
Hauptargumente der Gegnerschaft zu entkräften.

Denn insbesondere Letzteres bestritten Angehörige des Referendumskomitees nämlich
vehement und richteten sich dezidiert gegen die mit der Vorlage zu schaffende
Neuerung, welche lesbischen Paaren in der Schweiz Zugang zur Samenspende
verschaffen wollte. Die Argumente der Gegnerschaft gründeten dabei auf dem
Kindeswohl – die «Psyche der Kinder bleibt auf der Strecke», titelt etwa die Weltwoche,
deren Redaktion sich hauptsächlich gegen die Vorlage stellte. Jedes Kind habe ein
Recht auf einen Vater. Ein Kind brauche Vorbilder von beiden Geschlechtern und «die
Verwurzelung in der Ursprungsfamilie [sei] für die kindliche Identitätsbildung zentral»,
argumentierte die Gegnerschaft im Abstimmungsbüchlein. In den Medien zu reden gab
in diesem Zusammenhang auch ein von gegnerischen Kreisen unter der Leitung des
ehemaligen Walliser Nationalrats Oskar Freysinger lanciertes Abstimmungsplakat, das in
schwarzweisser Farbgebung grossflächig das Gesicht eines Zombies mit stechenden
Augen zeigte, begleitet vom Slogan «Enfants avec un mort» respektive «Kinder mit
einem Toten». Nach Berichten aus einer Walliser Gemeinde, in der ein Plakat in der
Nähe einer Primarschule aufgestellt worden war und daraufhin wegen verängstigten
Reaktionen hatte entfernt werden müssen, wurden hingegen die Auswirkungen des
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Plakats selber auf das Kindswohl diskutiert. Nicht zuletzt sei der Zugang zur
Samenspende für lesbische Paare auch nicht verfassungskonform, da Art. 119 der BV die
medizinisch unterstützte Fortpflanzung nur bei Unfruchtbarkeit oder Gefahr einer
schweren Krankheit erlaube, argumentierten die Gegnerinnen und Gegner weiter. Es
gehe nicht, lesbische Paare aufgrund eines unerfüllten Kinderwunsches als unfruchtbar
einzustufen. Als weitere negative Folge des Zugangs zur Samenspende für lesbische
Paare befürchtete die Gegnerschaft bereits weitere Lockerungsschritte in der
medizinisch unterstützten Fortpflanzung, namentlich die Eizellenspende und die
Leihmutterschaft, da auch Alleinstehende oder schwule Paare sich bald auf ihr Recht
auf Kinder berufen könnten. 

Überaus häufig berichteten die Medien im Laufe der Abstimmungskampagne auch über
die Positionsbezüge von Parteien und Kirchen, da sich die Haltungen auch innerhalb
gewisser Parteien und kirchlicher Kreise teilweise stark unterschieden. Während sich
alle Sektionen der SP, Grünen, GLP und auch der FDP –  nach einigen Wirren bei den
Jungfreisinnigen in Genf und mit Ausnahme der Stimmfreigabe der Kantonalsektion
Jura – für die Vorlage ausgesprochen hatten, zeigte sich das Bild bei der Mitte und der
SVP etwas weniger klar. Schliesslich kam es zwar nur zu wenigen abweichenden
kantonalen Parolenfassungen, aber dennoch äusserten sich prominente
Aushängeschilder öffentlich mit abweichenden Parteimeinungen. Bei der Mitte
scherten etwa der Tessiner Nationalrat Marco Romano und sein Walliser Ratskollege
Benjamin Roduit aus. Beide engagierten sich im Referendumskomitee, obwohl die Mitte
an ihrer Delegiertenversammlung ein deutliches Ja beschlossen hatte. Auf der anderen
Seite gab es bei der SVP, die das Referendum ergriffen hatte, vor allem junge
Parteimitglieder, welche die Vorlage öffentlich unterstützten. Präsent in den Medien
waren vor allem Michael Frauchiger, Vorstandsmitglied der SVP Zürich und als
Homosexueller potentiell von der Vorlage betroffen, sowie die Aargauer Nationalrätin
Martina Bircher. Frauchiger lancierte ein eigenes Ja-Komitee aus SVP-Mitgliedern, um
sichtbar zu machen, dass die SVP keine Hinterwäldler-Partei sei, wie er gegenüber den
Medien erklärte. Gegenüber dem Blick liess Bircher verlauten, dass sie innerhalb der
SVP in dieser Frage einen Graben zwischen der älteren und der jüngeren Generation
vermute, wobei erstere auch religiöse Werte in den Vordergrund stelle, während sich
letztere primär gegen jegliche Einmischung durch den Staat zur Wehr setze.
Nicht nur zwischen, sondern auch innerhalb der Kirchen unterschieden sich die
Positionen zur «Ehe für alle»: Während die Schweizerische Bischofskonferenz (SBK) ein
Nein beschloss, portierte der Katholische Frauenbund ein Ja, ebenso wie die
evangelisch-reformierte Kirche. Expertinnen und Experten stellten bei den Kirchen in
Fragen rund um die Homosexualität in den letzten Jahren einen zunehmenden
Wertewandel fest, was eine aktuelle GFS-Studie zumindest nicht widerlegte. Gemäss
dieser befürworteten zwei Drittel der Katholikinnen und Katholiken die zur Abstimmung
stehende Vorlage. Hingegen warfen einzelne im Vorfeld der Abstimmungen publizierte
Zeitungsberichte Licht auf die in gewissen Kreisen noch immer existierende Praxis der
Konversionstherapie. 46

Nach siebenjähriger Beratung fanden die Diskussionen um eine parlamentarische
Initiative Romano (mitte, TI) in der Herbstsession 2021 ein Ende. Der Ständerat folgte
nämlich dem Entscheid des Nationalrates aus dem Vorjahr und beschloss mit 37 zu 2
Stimmen (2 Enthaltungen) die Einführung eines zweiwöchigen, bezahlten Urlaubs bei
der Adoption eines bis vierjährigen Kindes. Finanziert wird der Adoptionsurlaub über
den Erwerbsersatz. Kommissionssprecherin Graf (gp, BL) hatte in der vorausgehenden
kurzen Debatte unter anderem vorgerechnet, dass im Vorjahr in der Schweiz gerade 27
Kinder unter vier Jahren adoptiert worden seien – 2019 seien es noch deren 41 gewesen
–, womit die finanziellen Auswirkungen gering seien. In der Schlussabstimmung
passierte der Erlassentwurf den Ständerat mit 41 zu 3 Stimmen (0 Enthaltungen) und
den Nationalrat mit 117 zu 76 Stimmen (2 Enthaltungen). Gegen den Entwurf votierten im
Nationalrat neben der geschlossenen SVP beinahe alle Mitglieder der FDP.Liberalen-
Fraktion. 47
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Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Grundschulen

Marco Romano (mitte, TI) reichte im Frühling 2019 ein Postulat ein, in dem er einen
Bericht über die Umwelterziehung forderte. In diesem Bericht soll der Bundesrat
festhalten, «wie ein nationaler Aktionsplan zur Bildung in nachhaltiger Entwicklung
(BNE) in der obligatorischen Schule gefördert werden könnte». Romano war der
Ansicht, dass es in der aktuellen Situation – wohl auf den Klimawandel anspielend –
angebracht sei, neue Massnahmen zur BNE zu prüfen und damit eine Debatte über
dieses Thema zu eröffnen. Das Mittel des Aktionsplans habe sich schon in anderen
Bereichen bewährt, nun sei es an der Zeit, dass ein solcher Plan für die Bereiche
Umweltschutz und Ressourcennutzung in der obligatorischen Schulbildung erarbeitet
werde.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung des Postulats, da die nachhaltige Entwicklung
bereits grundlegend in die Lehrpläne der drei Sprachregionen integriert sei. Den
Lehrpersonen stünden zahlreiche Lehrmittel des nationalen Kompetenz- und
Dienstleistungszentrums für BNE «Education 21» zur Verfügung. Diese Institution
erstatte zudem regelmässig Bericht über die erbrachten Dienstleistungen und zeige auf,
welche Trends zu beachten seien. Vor diesem Hintergrund sei ein neuer Bericht nicht
angebracht.
Der Nationalrat beschäftigte sich in der Sommersession 2021 mit dem Postulat.
Nachdem Nationalrat Romano und Bildungsminister Parmelin ihre Argumente noch
einmal vorgebracht hatten, schritt die grosse Kammer zur Abstimmung und nahm das
Postulat mit 111 zu 81 Stimmen bei 2 Enthaltungen an. Die SVP- und die FDP.Liberalen-
Fraktion stimmten geschlossen gegen den Vorstoss. Grüne, SP, GLP sowie fast die ganze
Mitte-Fraktion votierten für die Annahme des Postulats. 48

POSTULAT
DATUM: 01.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Forschung

Der Bundesrat gab im Februar 2022 bekannt, dass er eine Teilnahme am EU-Programm
«Copernicus» anstrebt, wie es auch in einer Motion von Marco Romano (mitte, TI)
gefordert worden war. Der Bundesrat beauftragte zu diesem Zweck das UVEK, in
Zusammenarbeit mit dem VBS, dem EDA und dem WBF technische Gespräche mit der
EU aufzunehmen. Copernicus, das von der EU und der Europäischen
Weltraumorganisation betrieben wird, diene der satellitengesteuerten Erdbeobachtung
und liefere den teilnehmenden Staaten wichtige Geoinformationen. Mit dem Programm
werde ausserdem die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie in Satelliten-
und Datenverarbeitungstechnologien gestärkt. Mit der Assoziierung der Schweiz soll die
Mitsprache sowie der freie Zugang zu den gewonnenen Daten gewährleistet werden und
die Schweizer Industrie soll die Möglichkeit erhalten, an den Ausschreibungen von
Copernicus zu partizipieren. Der Bundesrat schloss, dass die Schweiz nun ein
Assoziierungsabkommen mit der EU aushandeln werde und es danach am Parlament sei,
über die Vorlage zu beraten und zu entscheiden. 49

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 16.02.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat befasste sich in der Frühjahrssession 2022 mit der Teilnahme der
Schweiz am Copernicus-Programm, die von Marco Romano (mitte, TI) in einer Motion
gefordert worden war. Zwischen der Behandlung durch den Nationalrat im Winter 2020
und der Behandlung im Ständerat hatte der Bundesrat eine Kehrtwende vollzogen: Wie
Bundesrätin Karin Keller-Sutter ausführte, hatte sich die Regierung in der Zwischenzeit
dafür ausgesprochen, die Aufnahme von Gesprächen betreffend die Mitgliedschaft im
EU-Programm zur satellitengestützten Erdbeobachtung in die Wege zu leiten. Folglich
spreche aus Sicht des Bundesrates nichts mehr gegen eine Annahme der Motion,
erläuterte Keller-Sutter. Sie schloss ihre Ausführungen mit dem Hinweis, dass die
Teilnahme an Copernicus auch etwas kosten werde: Das Parlament werde bald
Gelegenheit erhalten, sein Engagement in dieser Sache unter Beweis zu stellen, wenn es
darum gehe, die entsprechenden finanziellen Mittel zu sprechen. Anschliessend wurde
die Motion stillschweigend angenommen. 50
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Medien

Radio und Fernsehen

Le lancement de l'initiative «200 francs, ça suffit» a fait couler beaucoup d'encre
dans la presse helvétique. À l'approche des élections fédérales de 2023, cette attaque
frontale contre la SSR et le service-public s'inscrit probablement dans la stratégie
électorale de l'UDC. En effet, le thème est porteur et devrait permettre au parti
agrarien de s'attirer les sympathies d'une frange de la population critique à l'égard de la
télévision publique. Cet avis est partagé par le politologue Michael Hermann. Pour lui, le
parti souhaite attirer l'attention sur d'autres thèmes que la crise du Covid-19 ou la
guerre en Ukraine, qui ne lui sont pas forcément favorable. Le boycott de l'émission
politique «Arena», qui a fait grand bruit dans la presse alémanique, s'inscrirait
également dans cette tactique. Dans une émission diffusée au cours du mois de mars,
le modérateur Sandro Brotz a confronté Thomas Aeschi (udc, ZG) avec des propos que
celui-ci a tenu en plénum au parlement. Le chef de la fraction UDC avait déclaré qu'il
ne devait pas être possible «que des nigérians ou des irakiens avec un passeport
ukrainien puissent violer des réfugiées ukrainiennes» en Suisse. Il se référait alors à un
crime perpétré en Allemagne, sans pour autant le mentionner explicitement. Brotz a
par la suite taxé ces propos de raciste – c'est la conclusion à laquelle est arrivée la
commission fédérale contre le racisme après avoir pris connaissance des faits. La
réaction de l'UDC n'a pas tardé: Brotz a «dépassé les bornes» selon le parti, se posant
en tant que juge et contrevenant à l'obligation de la SSR de rester neutre et modérée.
Le parti a donc décidé de ne plus participer à l'émission jusqu'à nouvel ordre. Tout
s'est finalement arrangé quelques semaines plus tard après une discussion entre les
dirigeant.e.s du parti et la direction de la SRF. 
La SSR a encore fait parler d'elle dans les médias pour d'autres raisons. Comme l'année
précédente, les salaires des cadres se sont retrouvés sous le feu des critiques.
Pourtant, suite aux réactions sur les larges bonus accordés en 2020, le conseil
d'administration a modifié le système de rémunération: la part variable – la SSR ne parle
pas de bonus – du salaire des dirigeant.e.s de l'entreprise de service-public sera, à
partir de 2023, intégrée au salaire fixe. Cela a pour conséquence directe de faire
grimper les salaires fixes de près de 20 pour cent. Au niveau politique, les réactions à
cette annonce ne se sont pas faites attendre. Globalement, il a été reproché à la SSR de
s'être facilité la tâche. Le DETEC a néanmoins tenu à rappeler que ce n'était pas dans
ses compétences de fixer les salaires. Avec les plans d'économie qui se multiplient, de
nombreux observateurs et observatrices auraient pourtant trouvé judicieux que les
cadres participent à l'effort en réduisant leur salaire. Sortie dans la presse peu avant la
votation sur le paquet d'aide aux médias, cette information sur le nouveau système de
rémunération a donné du grain à moudre aux opposant.e.s des aides. La Weltwoche a
notamment fait remarqué que Jean-Michel Cina, président du conseil d'administration,
et ses collègues n'auraient pas pu trouver meilleur moyen de dérouler le tapis rouge à
l'UDC en vue de son initiative. 
Finalement, l'épisode le plus récent des critiques adressées à la SSR s'est déroulé à la
fin du mois d'avril: malgré des programmes d'économie – suppression de 145 places de
travail à SRF en novembre 2021, réduction des programmes – les dépenses ont
augmenté de CHF 50 millions en 2021 par rapport à l'année précédente. La sphère
politique a évidemment réagi à cette annonce. Le conseiller national grison Martin
Candinas a déclaré attendre de la SSR qu'elle «atteigne les objectifs financiers qu'elle
s'est elle-même fixée». Cependant, il a rappelé que ce sont avant tout les chiffres de
2024 qui seront déterminants. À cette date, l'entreprise de service-public devra avoir
réduit ses dépenses de CHF 50 millions par rapport à 2020. D'ici-là, l'initiative «200
francs, ça suffit» sera peut-être passée par là et aura contraint la SSR à revoir son
budget.

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 24.03.2022
MATHIAS BUCHWALDER

Déposée par le conseiller national thurgovien Christian Lohr (centre) en 2020, la
motion 20.4671 a été classée sans être traitée par les chambres. Elle demandait une
modification de la loi de manière à ce que le Contrôle fédéral des finances (CDF) puisse
surveiller la SSR. Le Conseil fédéral recommandait son rejet. Insatisfait par cette issue,
le député tessinois Marco Romano (centre) a déposé un objet de teneur identique, mais
cette fois-ci sous la forme d'une initiative parlementaire. 51
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Presse

En raison des incertitudes liées à la pandémie et de la situation financière compliquée
des médias locaux, la commission des transports et des télécommunications du Conseil
national (CTT-CN) a déposé une motion pour que la presse écrite bénéficie à nouveau
d'un soutien provisoire pour l'année 2022. Ce soutien doit s'inscrire dans la lignée des
mesures prévues dans le cadre de l'ordonnance Covid-19 presse écrite. La CTT-CN veut
permettre aux journaux en abonnement de la presse locale d'être distribués
gratuitement par la Poste, à condition d'être tirés à moins de 40'000 exemplaires et de
ne pas verser de dividendes pour l'exercice 2022. Le Conseil fédéral rappelle
cependant que l'ordonnance Covid-19 presse écrite n'a pas été prolongée au-delà de
2021, car la situation sur le front de la pandémie s'est calmée et permet d'envisager un
retour à la normale pour les médias. De plus, le moment n'est pas adéquat pour prévoir
de nouvelles mesures de soutien, au vu du résultat de la votation sur l'aide aux médias
de février 2022. C'est pourquoi il préconise le rejet de la motion. Au sein de la
commission, onze membres se sont opposés à la motion, contre douze qui l'ont
soutenu. 
En plénum, les arguments du tessinois Marco Romano (centre) ont fait mouche.
S'exprimant au nom de la majorité de la commission, il a souligné que ces mesures ne
s'adressaient qu'à la presse locale, qui est en réelle difficulté financière et subit encore
les contrecoups de la pandémie. En ce sens, cette mesure se différencie de celles
prévues par le paquet d'aide aux médias, selon le député bourgeois. En effet, l'une des
principales critiques au projet rejeté par la population était d'englober les grands
groupes de presse dans le cercle des bénéficiaires, alors que ceux-ci ne connaissent
pas de difficultés financières particulières. Malgré les réticences exprimées par
Christian Wasserfallen (plr, BE) et la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, 97
parlementaires ont accepté la motion, contre 89 qui s'y sont opposé.e.s (0 abstention).
La gauche et le Centre ont permis à l'objet de passer la rampe du Conseil national. 52
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